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MICHAEL JUNG

Ziirichs Bund mit den vier Waldstitten vom

1. Mai 1351 - Landfrieden oder Beitrittsakt
zur Eidgenossenschaft?

Stationen der Uberlieferung, des Gebrauchs und
der Interpretation des Bundes.
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I. Gegenstand, Erkenntniszusammenhang, Fragestellung

«Und wan aller zerganglicher ding vergessen wirt und der lof dir welt
zergat und in der zit der jaren vil ding geendert werdent, davon so
geben wir die vorgeschriben stett und lender enander dir getruwen
geselleschaft und ewigen buntnuss ein erkantlich [bekanntes| gezug-
nust mit briefen und mit geschrift, [...]»!

Unabhingig davon, ob es sich im Hinweis auf das zukiinftige «Ver-
gessen» um eine Standardfloskel in Arengen verbriefter Biindnisse?
handelt oder um eine im Hinblick auf Gebrauch und Kommunika-
tion sowie Autbewahrung der Biindnisurkunde relevante normative
Forderung an kommende Generationen® — der Auszug aus dem Nid-
waldner Original der Urkunde vom Bund Ziirichs mit den vier soge-
nannten «Waldstitten»* Luzern, Uri, Schwyz und Unterwalden im
Jahre 1351 zeugt vom Vorhandensein eines «kulturellen Gedichtnis-
ses», das sich im Wunsch nach der schriftlichen Fixierung eines Bun-
des widerspiegelte.> Mit der «Verschriftlichung»® des Biindnisses war
die Grundlage fiir einen Gedichtnisort («lieu de mémoire») geschaf-
fen, den man ex post als Bezugspunkt in der Vergangenheit rekon-
struieren und wieder aufleben lassen konnte. Aus sicherer zeitlicher
Distanz erinnert man sich noch heute dieses Bundes, und die Tatsa-

! Auszug aus dem Ziircherbund von 1351, Original Nidwalden; Quellenwerk (QW) 1, 3,
Nr. 942; vgl. auch Largiaders schriftdeutsche Transkription des Bundesbriefes im
Anhang.

2 Zur terminologischen Klirung: Die Begrifte pund/Bund/Biinde und buntnuss/Biind-
nis/Biindnisse sind sowohl in den damaligen Biindnisurkunden wie auch in der ge-
genwirtigen Forschung auswechselbar, also weder inhaltlich noch formell voneinan-
der zu trennen. Auch gemiiss «Schweizerischem Idiotikon», Band 4, S. 1355 und S. 1367
sind die Begriffe synonym.

3 Fiir die Argumentation «Floskel» spricht die Ahnlichkeit zu anderen Biinden; dagegen
spricht Christ, Biindnissystem, S. 39, die den bewahrenden, vorsorglichen Charakter
von Biindnissen heraushebt.

4 Zum Begriff «Waldstitte» und zur Frage, ob Luzern dazugehort, vgl. Oechsli, 1916,
S. 54-60.

5 «Kulturelles Gedichtnis» im Sinne von Assmann, S. 21 (mit der Affinitit zur Schrift-
lichkeit); oder auch als «Memoria» bzw. «Erinnerungskultur» im Sinne von Goetz,
S. 365-369.

¢ Als Prozess auf der konzeptionellen Ebene der Verschriftlichung der Gesellschaft, im
Gegensatz zur rein medialen Verschriftung eines miindlichen Sachverhaltes; nach
Osterreicher, S. 271-272.
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che, dass er uns in schriftlicher Form erhalten geblieben ist, verleiht
der gesellschaftlichen Konstruktion der «kollektiven Erinnerung»” in
einer Art und Weise Authentizitit, die unser Geschichtsbild nachhal-
tlg gepragt hat und es auch weiterhin tut. 1351 ist zu einem «lieu de
mémoire» im Kanon derjenigen «Bundesbriefe»® geworden, welche
die Geschichtsschreibung im Laufe der Zeit als entscheidende Bau-
steine in der Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft® aus der
Vielzahl der heute meist vergessenen Biindnisse herausgefiltert hat."”
Im Rahmen der Pflege dieses Geschichtsbildes und seiner integra-
tiven Wirkung auf das moderne eidgenéssische Identititsbewusstsein
gedenkt man des Ziircher Bundesschlusses mit den Innerschweizer
Orten vom 1. Mai 1351 seit dem 1. Mai 1851 wieder in periodischen
Abstinden und ruft ihn mit Feiern und Festen in Erinnerung, Vergan-
genen Jahres jihrte sich demzufolge der Bund zum 650. Mal, was den
Organisatoren Grund genug fiir eine ausgiebige Feier war.!! Mit dieser
wiederentdeckten Tradition der periodischen Wiirdigung in Verbin-
dung mit Festivititen wird der Bund in einer Weise erneuert und im
kollektiven Gedichtnis verankert, welche den Neubeschworungen des
Bundes im spitmittelalterlichen Ziirich — und auch anderswo — nicht un-

ihnlich ist. Aktuellen Untersuchungen zufolge nahm auch damals, im

7 Abgeleitet von Maurice Halbwachs’ «mémoire collectiven, zitiert nach Goetz, S. 366.

8 Der Begriff «Bundesbrief» breitet sich nach Stettler, Liquidation, S. 61% erst im 19. Jh.
im Sprachgebrauch aus.

? Der Begrift «Schweizerische Eidgenossenschaft» ist keine Tautologie, denn urspriing-
lich war die schweizerische Eidgenossenschaft eine Eidgenossenschaft unter vielen.
Zur Frage, wie die Eidgenossenschaft vom Sachbegriff zum «exklusiven» Verbund der
Schweizer Bundesglieder wird, vgl. Oechsli, 1917, S. 89-95. Im Folgenden wird unter
«Eidgenossenschaft» per Definition die schweizerische Eidgenossenschaft verstanden.

19 Dieser Bundesbriefkanon umfasst im Allgemeinen die Biindnisse von 1291, 1315,
1332, 1351-1353, den Pfaffenbrief von 1370, den Sempacherbrief von 1393 und das
Stanser Verkommnis von 1481. Vgl. auch die Liste der nach Nabholz/Kliui verfas-
sungsgeschichtlich relevanten Biinde ab 1291 im «Quellenbuch zur Verfassungs-
geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Kantone».

1Vgl. dazu die Pressemitteilung des Kantons Ziirich zum 650-Jahr-Jubilium bzw.
zum 650. Geburtstag (so Regierungsratsprisident M. Notter) vom 19.6. 2001 unter
www.kanton.zh.ch/Appl/webktzh.nsf (Stand 19.4. 2002). Das Ziiri-Fischt als Institu-
tion ist ein Resultat der letzten Gedenkfeier von 1951!
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Anschluss an die Eidesleistung, allerdings nur fiir eine Teiloftentlichkeit
Ziirichs, der Schwirtag mit einem «geselligen Teil» seinen Ausklang,!2

Im Titel der Festschrift «Ziirich 650 Jahre eidgendssisch» zum
Jubiliumsjahr 2001 kommt eine Auslegung des Biindnisses zum Aus-
druck, welche eindeutig der Tradition des rechts- und verfassungs-
historischen Diskurses in der Schweizer Historiographie entspringt;
nimlich die Auffassung, dass Ziirich 1351 mit der Biindnisschliessung
der Eidgenossenschaft beigetreten beziehungsweise in letztere einge-
treten ist. Die Beitrittsthese suggeriert, dass zum Zeitpunkt des Bun-
des bereits ein Organismus bestand, der den Kern der spiteren Eidge-
nossenschaft bilden sollte und so weit institutionalisiert war, dass man
ihm beitreten oder aus ihm austreten konnte.’> Neuere Ansitze in
der Geschichtswissenschaft haben im Rahmen der Dekonstruktion
nationaler Mythen das Beitrittsargument als ideologisch aufgeladen
entlarvt und Wege zu einer Neubewertung des Biindnisses einge-
schlagen, welche allerdings noch der Verbreitung im kollektiven Be-
wausstsein harren.* Insbesondere die Erkenntnisse aus der Schriftlich-
keitsdebatte mit dem Fokus auf den Gebrauchszusammenhang und
die Kommunikationsformen von Schriftgut zeigen indessen, mit wel-
chen Ansitzen ein alternatives, weniger ideologisch gefirbtes Bild der
eidgendssischen Biinde im Allgemeinen und des Ziircherbundes im

12 Nach Sieber, 2001, S. 51-52. Sieber rekonstruiert die Feiern anhand der konsumier-
ten Waren, allerdings auf diinner Quellenbasis. Im Rahmen dieser Untersuchung ist
dies jedoch nicht nachzupriifen.

13 Diese Sichtweise kommt u. a. bei Muralt, 1951, S. 15 zum Ausdruck: «Wurde freilich
die Ewigkeitsklausel wirksam, dann bedeutete der Bund doch den Eintritt Ziirichs in
die Eidgenossenschaft, den wir heute feiern.» So auch bei Oechsli, 1916, S. 62 («Beitritt
Ziirichs») bzw. 1917, S. 94 («das abtriinnige Bundesglied Ziirich»); Peyer, S. 232 («Eintritt
Ziirichs»); Largiader, 1951, S. 35 («Beitritt Ziirichs») sowie bei zahlreichen anderen
Autoren.

14In Frage gestellt wird die Beitrittsthese u. a. von Sieber, 2001, S. 54-55; Schott, S. 9-14,
der die Beitrittsthese sogar provokant umkehrt in einen Beitritt der Eidgenossen zu
Ziirich. Auch Sablonier, 1999, S. 24, spricht der Eidgenossenschaft vor dem 15. Jahr-
hundert «Ziige einer politischen Einheit» ab und weist auf den bilateralen Charakter
der Beziehungen hin. Bereits Schaufelberger, S. 270, hielt 1972 fest, dass «der soge-
nannte Bund der Acht eidgendssischen Orte [...] in Wirklichkeit ein System ver-
schiedener Eidgenossenschaften von drei, vier und fiinf Orten» ist. Vgl. auch Meyer,
1972, S. 291: «...] zeigt deutlich, dass Ziirich beim Abschluss des Bundesbriefes von
1351 nicht Glied eines Bundesstaates wurde, dass dieser aber rund hundert Jahre spiter
bestand.»
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Speziellen «konstruierts werden kénnte. Folgendem Fragenkatalog
zum Ziircherbund kénnen Erklirungsansitze des traditionellen ver-
fassungsrechtlichen Diskurses nicht gerecht werden:

- Wurde der Bund tatsichlich kommuniziert und, falls ja, wann
berief man sich auf ihn?

-In welchem medialen Zusammenhang wurde er verwendet,
erneuert, aktualisiert?

— Gibt es Hinweise auf Fille von Re-Semiotisierung des Bundes-
briefes, das heisst, war der Bundesbrief polyfunktional einsetzbar
oder nur in spezifischen Situationen?

— Lisst sich aus den Quellen auf einen Funktionswandel iiber die
Zeit hinweg schliessen?

— Welche Intention verfolgten die Aussteller des Bundesbriefes?

— Was wurde im Bundesbrief nicht verschriftlicht?

— Gab es eine Anlagerung von Schriftstiicken rund um den Bund,
das heisst, entstand im Sog des Bundes weitere, dhnlich gelagerte
Schriftlichkeit?

— Welches Rechtsverstindnis lag den Biindnispartnern zugrunde,
das heisst, wie viel Pragmatik und wie viel Symbolik vereint der
Bundesbrief? Was ist Anspruch und was ist Rechtsfindung?

— Hatte der Bundesbrief bewahrenden oder vorsorglichen Charakter?

— Wie wirkte sich das «materielle Eigenleben»!® des Biindnistextes
aut allfillige spatere Verwendung und Anpassung am Kontext aus?

— Verdanken wir seine Uberlieferung dem Zufall oder nicht?

— Wurde der Bund geheimgehalten und, falls nicht, welche (Teil-)
Offentlichkeit war bei der Biindnisverlesung und -beschwarung
zugegen?!®

Solche und weitere auf die Biographie des Bundesbriefes, das heisst
auf Gebrauch und Aufbewahrung dieses Schriftstiickes gerichtete Fra-
gen griinden auf der Annahme, dass die Bedeutung des Ziircherbun-
des weniger im Rechtscharakter des bis heute mit einer - allerdings

15 Blattmann, S. 333.

16 Sammelanmerkung: Der theoretische Fundus zum Fragenkatalog setzt sich aus den
im Wintersemester 2001702 im ersten Teil des Seminars « Kommunikationskultur
und Schriftlichkeit im Mittelalter» bei Prof. Sablonier erarbeiteten Materialien zusam-
men. Es wird von einer Auflistung dieser Materialien — soweit nicht zitiert - abgesehen.
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bedeutenden — Ausnahme nie verinderten Textkorpus zu suchen ist
als vielmehr in der Dynamik des Gebrauchs und der Wirkung des
Bundes oder einzelner Biindniselemente auf folgende Biindnisse und
Konfliktregelungen. Die vorliegende Arbeit sucht nach Antworten
auf einige der gestellten Fragen unter Reduktion auf eine einfache
Kernfrage, welche den Untersuchungsgegenstand strukturiert:

Wie wird der Ziircherbund 1351 und spiter interpretiert und ge-
braucht?

Im Wissen einerseits um das dichte Geflecht von losen Biindnisbe-
zichungen, welche Ziirich im 13. und 14. Jahrhundert mit einer Viel-
zahl von Biindnispartnern einging,!” und andrerseits um die heraus-
ragende Bedeutung des Ziircherbundes von 1351 mit den Waldstitten
im heutigen Geschichtsbild lisst sich dieselbe Frage, mit Bezug zur
Gegenwart, auch folgendermassen stellen:

Wie wurde aus einem Biindnis unter vielen ein Bund «iiber» vielen,
das heisst ein Griindungs- bezichungsweise Beitrittsakt?

Die Fragestellung selbst ist nicht neu, griindet aber auf der Annah-
me, dass anhand von Elementen, welche der Bund weitergibt, und
von Situationen, in denen auf den Bund zuriickgegriffen wird, aus
einer alternativen Perspektive Riickschliisse gezogen werden kénnen
auf die jeweils zeitgebundene Auslegung des Bundes und damit auch
auf das heutige Geschichtsbild. Im Zentrum dieser Betrachtungsweise
steht die These, dass sowohl der Gebrauch als auch die Interpretation
des Bundesbriefes iiber die Zeit hinweg flexibel beziehungsweise
dynamisch waren. Es gilt daher nachzuweisen, dass unser Bild vom
Beitritt Ziirichs zur Eidgenossenschaft im Jahre 1351 weniger auf dem
Inhalt beziehungsweise rechtlichen Gehalt der Biindnisurkunde be-
ruht als vielmehr auf einer Serie von Gebrauchszusammenhingen des
Bundes und den Wirkungen des «materiellen Eigenlebens» des
Biindnistextes — beispielsweise als Gedichtnisstiitze - auf die nach-
malige Herstellung einer eidgendssischen Biindnistradition durch die
Geschichtsschreibung.

17Vgl. dazu die Karte mit der umfassenden Auflistung von Ziirichs Biindnisbeziehungen
1325 bis 1450 bei Sieber, 1995, S. 473.
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2. Forschungsstand, Aufbau und Methodik, Eingrenzung

Neben dem Begriff «Eidgenossen»'® bedarf insbesondere die Frage,
was unter einem «eidgendssischen Biindnis» zu verstehen ist, einer
inhaltlichen Klirung.!” Christ verweist auf die «unscharfe Begrifflich-
keit in der [modernen]| Literatur».? Dasselbe gilt auch fiir das Spiit-
mittelalter: Biindnisformen und Inhalte gehen fliessend ineinander
tiber. Weder inhaltlich noch formal findet sich eine klare Definition
von Biindnis. Auch geographisch verkoérpern die eidgendssischen
Biindnisse keine Besonderheit. Formal stellen neben den sogenann-
ten Bundesbriefen unter anderem auch Friedensvertrige, Burg- und
Landrechte, Waffenstillstandsvereinbarungen und Pfandurkunden
Biindnisformen dar, welche in inhaltlich unterschiedlicher Art und
Weise miteinander kombiniert werden. Gemiss Christs Klassifizie-
rung kreisen die inhaltlichen Uberschneidungen um Klauseln der
Konfliktvorsorge, der schiedsgerichtlichen Beilegung von Streitigkei-
ten, um Bestimmungen iiber Prozesse zwischen privaten Parteien,
Strafrecht, gegenseitige Rechtshilfe, Biindnisfreiheit, Rechtsvorbehal-
te, Giiltigkeitsdauer, periodische Aktualisierung und Garantie von
Vertrigen durch gegenseitige Eidleistung?! Im Zusammenhang mit
einer Fragestellung, welche sich an Gebrauch und Kommunikation
des Ziircherbundes orientiert, ist die Bedeutung dieser vor allem
rechtshistorisch relevanten Kategorisierungen allerdings zu relativie-
ren. Die einzelnen Elemente der Differenzierung unter den Biindnis-
sen interessieren hier insofern, als dass sie Auswirkungen auf Nach-
folgeschriftlichkeit haben und als Bezugspunkte fiir den spiteren
Gebrauch des Ziircher Bundesbriefes sowie fiir seine Auslegung in
bestimmten Situationen in Frage kamen.

18 Vgl. oben, Anm. 9.

¥ Vgl. oben, Anm. 2.

20 Christ, Kooperation, S. 572.

21 Christ, Biindnissystem, S. 38, und Christ, Kooperation, S. 572. Vgl. auch Schott, S. 12,
zur Unterscheidung der Typen Landfriedensbewegung und Rachegemeinschaft; Sab-
lonier, 2000, S. 281, zur Entwicklung des Charakters von Biindnissen iiber die Zeit
hinweg; Stercken, S. 193, zur Problematik der Abgrenzung der Landfrieden von an-
deren Biindnisformen. Vgl. auch Segessers stark verfassungsrechtliche Definition, S. IV.
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Ein Vergleich der einzelnen wissenschaftlichen Darstellungen des
Ziircherbundes belegt denn auch, wie umstritten die Interpretation
formaler Kriterien wie der Biindnisdauer, der Ewigkeitsklausel, der
Hilfskreis- und Schiedsgerichtsbestimmungen sowie der Biindnisvor-
behalte nicht nur im Falle des Ziircherbundes in der Forschung war
und ist. Vereinfacht dargestellt lassen sich in der Historiographie des
20. Jahrhunderts drei Etappen beziehungsweise Diskurse mit ihren je
spezifischen Fragen und Antworten unterscheiden. Wihrend rechts-
und verfassungsgeschichtliche Erklirungsmuster zu Beginn des Jahr-
hunderts dominierten,? riickte gegen Mitte des Jahrhunderts ein poli-
tisch-historisch geprigter Diskurs zunehmend Faktoren wie die
Machtsituation und das Biindnisnetzwerk sowie die Rolle einzelner
Individuen wie beispielsweise des Ziircher Biirgermeisters Rudolf
Brun in den Vordergrund und relativierte erstmals die Rechtskraft der
Biindnisse, ohne jedoch generelle Zweifel am pragmatischen Wert
der Biindnisurkunden zu dussern.?®* Als Vorliufer einer kommunika-
tionsorientierten Biindnisforschung ist auf die in seiner Zeit ein Ein-
zelwerk gebliebene Studie Rappards zur Erneuerung der eidgendssi-
schen Biinde hinzuweisen.?* In Frage gestellt wurde die Rationalitit
der Bundesbriefe allerdings erst mit der Aufwertung des Symbolge-
halts von Schriftgut durch Forschungsbeitrige im Rahmen der Feiern
zum 700-Jahr-Jubilium der Eidgenossenschaft sowie zur 650-jihri-
gen «Mitgliedschaft» Ziirichs in diesem Verbund. Die Auffassung, dass
«Biindnisse primir kontinuierliche Kommunikationsverhiltnisse»?
herstellen und demzufolge wie Burg- und Landrechte einen aktiven
Zustand begriinden, hat sich erst vor kurzem durchsetzen konnen,
was einerseits darauf zuriickzufiihren ist, dass die Resultate dieser For-

22S0 u. a. die Erliuterungen von Ahs in der 1891er-Quellenedition «Die Bundesbriefe
der alten Eidgenossen»; auch Oechsli, 1916/17; Meyer, 1935; das von Nabholz/Kliui
bearbeitete «Quellenbuch zur Verfassungsgeschichte», 1940.

23 So u. a. Nabholz, 1951; Largiader, 1951; Peyer, 1972; Schaufelberger, 1972; Meyer, 1972.

24 Rappard, 1944.

25 Christ, Kooperation, S. 573. In dieser Richtung auch Sablonier, 1993,/2000; Walder,
1994; Stettler, 1994,/1998; Christ 1998 (Biindnissystem); Sieber, 2001; Stercken 2002;
Vollrath, 2002.
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schungsrichtung gezwungenermassen Elemente des populiren Ge-
schichtsbildes in Frage stellen, andererseits aber auch in der Grund-
problematik griindet, dass Kommunikationssituationen in der Art
beispielsweise von Eideszeremonien, sofern sie tiberhaupt verschrift-
licht wurden, den «Prozess der Selektion»?® durch die Historiogra-
phen nur selten iiberlebt haben?” Der Mangel an dokumentierten
Hinweisen auf den Offentlichkeitscharakter und den Symbolgehalt
miindlich gefiihrter Verhandlungen und Schiedsprozesse sowie indi-
vidueller und kollektiver Eidesleistungen gibt zwar interessante Auf-
schliisse tiber das Verhiltnis von Miindlichkeit und Schriftlichkeit im
Spitmittelalter, doch bleibt der Bereich des nicht Verschriftlichten
schwer zuginglich, auch wenn sich theoretisch gestiitzte plausible
Annahmen leicht formulieren lassen. Die in der vorliegenden Unter-
suchung beigezogenen Quelleneditionen liefern aut Grund ihrer
Anlage ebenfalls nur wenige Hinweise, welche iiber den blossen Tat-
bestand der Biindniserneuerungen mit E1desle1stung hinausgehen.
Ausserdem ist der Sachverhalt der Biindniserneuerung wiederum
zu relativieren, beriicksichtigt man, dass die Beschworung eines
Biindnisbriefes ebenso gut je nach Situation auch nur einen Anspruch
auf eine Einigung oder eine Warnung gegeniiber einer dritten Partei
ausserhalb des Biindnisses symbolisieren konnte. Entscheidender als
der Inhalt eines Biindnistextes ist aus der Perspektive der kommuni-
kationsorientierten Forschung namlich, was zwischen den Zeilen her-
auszulesen ist, das heisst die Intentionen der Biindnispartner. Je nach-

26 Esch, S. 552. Ein Beispiel fiir Selektivitit bei der Archivierung liefert Stettler, 1991, S. 323,
iiber Tschudis «gilt»-Vermerke; vgl. unten.

27 Christ, Kooperation, S. 580-582, weist auf das Fehlen von kommunikationsbezoge-
nen Quellen hin und zeigt an einem Beispiel, dass die Verschriftlichung einer «6ffent-
lichen» Eidesleistung nicht immer erwiinscht war. Mangelndes Material beklagen u. a.
auch Rappard, S. 21 und S. 30; Sieber, 2001, S. 20: «Der Vorgang [der Erneuerung der
Eide] war auf den Moment ausgerichtet und ganz von Sprechen und Héren sowie
Zeigen und Sehen geprigt»; Stercken, S. 202: «Welche Rolle der Landfrieden im
Rahmen der Kommunikation [...] einnahm, [...] Lisst sich beim gegenwiirtigen Stand
der Forschung nicht beurteilen.» Der «Vollzug» des Landfriedens sei kaum doku-
mentiert; Walder, 1982, S. 286, konstatiert, dass Art und Inhalt der fiir das Zustande-
kommen des Stanser Verkommnisses von 1481 als zentral erachteten Vermitt-
lungstitigkeit von Niklaus von Fliie nicht dokumentiert seien.
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dem, welche Absicht man aus einem Biindnis herausliest, bewertet
man es entsprechend als Landfrieden oder als Abwehrbund. Anstelle
der Verbiindung gegen einen gemeinsamen Feind, in dessen Rolle
mit der Ausbildung der «Erbfeindtheorie»?® immer mehr die Habs-
burgische Herrschaft schliipfte, wurden in letzter Zeit die sogenann-
ten «inneren» Funktionen von Biinden herausgehoben: «Die neue
politische Elite [...| nutzte die Biinde als Legitimierungsquelle fiir
thren Machtanspruch im Innern, aber auch zur gegenseitigen Abgren-
zung und Kontrolle.»?” Als mégliche Adressaten eines Bundesbriefes
bieten sich der Interpretation also neben dem im Biindnis erwihnten
Feind - sofern dieser iiberhaupt explizit festgehalten wird - auch die
Biindnis-«Partner» selbst sowie weitere, erst durch die konkrete Situa-
tion ermittelbare Akteure an. Solche Anspriiche und Absichten sowie
die beim Adressaten erzielte Wirkung lassen sich aus einer reinen
Textanalyse nicht erschliessen; erst der Einbezug des «Kon-Textes»,
das heisst des konkreten Gebrauchszusammenhangs, hilft, Missinter-
pretationen zu vermeiden. Wie andere Urkunden beschreiben auch
Biindnistexte im Allgemeinen nimlich einen Soll-Zustand und nicht
eine — wie auch immer wahrgenommene - Realitit.>° Uber die prak-
tische Umsetzung der Vertrige verlieren die Texte hingegen kaum
ein Wort.

Der Weg zu einer Antwort auf die Frage nach dem Gebrauch
des Ziircherbundes nach 1351 sowie nach seiner Entwicklung im

28Vgl. dazu Sieber, 2001, S. 36-40; Sieber, 1995, S. 491; Peyer, S. 193-198, zur Befrei-
ungstradition und Erbfeindtheorie und der Rolle der Chronisten und Historiker (u. a.
Hans Friind, Felix Hemmerli, Conrad Justinger, Aegidius Tschudi, Johannes von
Miiller, Joseph E. Kopp, Johannes Dierauer, Karl Meyer).

29 Sablonier, 2000, S. 283. Die Diskussion um die Intention von Biindnissen wurde be-
reits aus Anlass der 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft gefithrt und das Bild der
schweizerischen «Abwehrbiinde» gegen Habsburg revidiert; vgl. dazu Stettler, 1991,
S. 320-322; Sablonier, 1993, S. 21, zum Bundesbrief von 1291. Eine Mittelposition
zwischen Landfrieden/innerer Kontrolle und Abwehr nahm 1972 schon Peyer,
S. 179-181, ein, der einzig den sogenannten «Richterartikel» im Bund von 1291 als
eindeutig gegen aussen gerichtet deutet. Vgl. neuerdings, im Zusammenhang mit
650-Jahr-Jubilium Ziirichs, Schott, S. 12; Sieber, 2001, S. 42. In allgemeiner Weise
auch Clanchy, S. 6: «Making records is initially a product of distrust [zwischen Aus-
steller und Empfinger] rather than social progress.»

39Vollrath, S. 14: «Die Landfriedenstexte enthalten bekanntlich Sollensbestimmungen.»
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Geschichtsbild kann deshalb nur tiber eine Methode fithren, welche
tiber die reine Textanalyse hinausgeht und den Biindnisbrief vor dem
Hintergrund konkreter Konfliktsituationen beleuchtet. Zwar wiire
auch sein bislang nicht untersuchter Einsatz in «Friedenszeiten» bei
inneren Angelegenheiten wie beispielsweise der gegenseitigen Aner-
kennung von Gerichtsurteilen in Kriminalfillen aufschlussreich fiir
seine Relevanz in der Praxis, doch sind verschriftlichte Berufungen
auf den Bund im Bereich des Alltiglichen, des «Ublichen»*! noch
schwerer auszumachen. Ausserdem sind es die Phasen der Konflikte,
in welchen sich das Biindnissystem der Eidgenossenschaft schubweise
verdichtete und denen der Ziircherbund seinen Platz in der kulturel-
len Memoria verdankt. Christ leitet aus ihrer Analyse der Biindnisse
zwischen den eidgendssischen Orten und den Hochadligen folgen-
den Befund ab: «Die Eidgenossen erweiterten oder erneuerten ihre
Biindnisbeziehungen oft (nicht immer!) nach Kriegsende.»*? Die vor-
liegende Untersuchung ist, diesem Befund folgend, in drei Abschnitte
gegliedert, welche jeweils einer Konfliktphase entsprechen.

Zum Ausgangspunkt wird der Entstehungszusammenhang 1351
genommen, wobei insbesondere ermittelt werden soll, ob in seinem
Sog Schriftlichkeit entsteht und welche inhaltlichen Elemente des
Bundes in der Forschung umstritten sind in Bezug auf seine nachma-
lige Bedeutung. Als aktueller Konfliktfall beziehungsweise Ausloser
der Anniherung Ziirichs an die Eidgenossen werden in der For-
schung im Allgemeinen die Ereignisse der «Ziircher Mordnacht» dar-
gestellt, welche allerdings in den grésseren Zusammenhang des terri-
torialen Konsolidierungsprozesses im 14. Jahrhundert einzuordnen
sind** Im Anschluss an die Untersuchung der Entstehungssituation

31 Esch, S. 540.

32 Christ, Kooperation, S.577. Als Beispiele, S. 577, Anm. 37: «Biindnis nach der Schlacht
am Morgarten (1315), wihrend und nach dem ‘Ersten Reichskrieg’ gegen die Eidge-
nossen (Ziirich/Bern, 1351/1353), Pfaffen- und Sempacherbrief (1370/1393), abge-
schlossen nach Konflikten mit Habsburg — Osterreich.»

33 Nach Sablonier, 1999, S. 12: «Die Ausbildung von Territorialherrschaften, wichtigster
politischer Prozess im Reichsgebiet wihrend des beginnenden Spitmittelalters,
war auch im Raum der heutigen Schweiz nach 1300 in vollem Gange.»
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soll die Rolle des Ziircherbundes bei der «Liquidation des Alten
Ziirichkrieges»** untersucht werden. Die als «Alter Ziirichkrieg» oder,
seinem auslésenden Moment zufolge, auch als «Toggenburger Erb-
schaftskrieg» betitelten Auseinandersetzungen® zwischen 1436 und
1450 werden in der Literatur gemeinhin als erster Testfall fir das
Biindnis und als Wegmarke im Verhiltnis Ziirichs zu den Eidgenos-
sen bezeichnet*® Dementsprechend interessieren sie hier besonders.
Der dritte untersuchte, diesmal rein innereidgenéssische Konfliktfall,
welcher in der Forschung als wegweisend fuir das zukiinftige Biind-
nissystem gilt, ist der Streit zwischen den Stidten und Linderorten
um das als Reaktion auf den sogenannten «Kolbenpannerzug»*” abge-
schlossene «Ewige Burgrecht der fiinf Stidte von 1477, welcher unter
der Vermittlung des Eremiten Niklaus von Fliie 1481 unter dem
Namen «Stanser Verkommnis» beigelegt werden konnte. Fiir beide
Konfliktsituationen richtet sich der Schwerpunkt dabei darauf, ob
und, wenn ja, wie beim Prozess der Rechtslf-ipndung der Bundesbrief
von 1351 bemiiht beziehungsweise welche Elemente explizit oder
implizit aufgegriffen wurden.®®

Der Untersuchungszeitraum umfasst, der gewihlten Methode
nach, die hundertdreissig Jahre zwischen der Herstellung des Bundes-
briefes 1351 und dem Stanser Verkommnis 1481, lisst also aus, wel-
chen Beitrag zum Geschichtsbild des Ziircherbundes spitere Konflikte,
aber auch Ereignisse wie die Aufnahme neuer Bundesglieder, geleistet
haben?” Ausserdem lisst sich im Rahmen dieser Studie kein fundierter
Vergleich mit der Uberlieferungsgeschichte und dem Gebrauch anderer

3 Stettler, 1998, S. 17~

3 Zur Terminologie des Konfliktes vgl. Schaufelberger, S. 293, Anm. 293.

36 So u. a. bei Sieber, 1995, S. 495 («Schliisseljahr 1450»); Sieber, 2001, S. 46 («1450, point
of no return»); Stettler, 1998, S. 67* («Liquidation des Alten Ziirichkrieges als letztes
Stiick auf dem Weg zur neuen Eidgenossenschaft»).

3" Auch «Saubannerzug» genannt. Zur Terminologie vgl. Walder, 1994, S. 13-15.

38 Andererseits kann auch die denkbare Nichtverwendung des Biindnisses oder seiner
Elemente in diesen Konfliktfillen zu aufschlussreichen Einsichten fithren.

% Die Frage, welche «Etappen» der Lesart und Traditionsbildung der Ziircherbund seit
der frithen Neuzeit bis zur Entwicklung einer nationalen Geschichtskultur durchge-
macht hat, wird von Schott, S. 1618, in der Festschrift «Ziirich 650 Jahre eidgendssisch»
in der Einleitung zwar aufgeworfen, in den neuzeitlichen Beitrigen zum 650-Jahr-
Jubilium aber nicht mehr aufgenommen.
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Biindnisse ziehen. Ein solcher Vergleich miisste als Alternative oder
Erginzung zur gewihlten Methode zwingend die Ebene des horizon-
talen, auf inhaltliche Elemente beschrinkten Vergleiches mit anderen
Biindnissen tibersteigen, um nicht die Bedeutung der «zeitlichen
Bewegung»*? eines Schriftstiickes und die damit verbundenen Ent-
wicklungsméglichkeiten in der Auslegung zu tibersechen. Gerade ein
Vergleich mit der Biographie von heute vergessenen Biindnissen wie
demjenigen Ziirichs mit Uri und Schwyz 1291, mit Rapperswil 1343
oder mit der Herrschaft Osterreich 1350 (Entwurf) und 1356 wire
fruchtbar hinsichtlich der Frage nach den Griinden unterschiedlicher
Schicksale von Biindnissen im Priifstand der Geschichtsschreibung.*!

Informationsgrundlage zum historischen Kontext des Ziircher-
bundes von 1351 und zu seiner Uberlieferungsgeschichte bilden ei-
nerseits iltere Darstellungen wie diejenigen von Nabholz, Largiader
und Meyer, andererseits die neuere Untersuchung Siebers sowie, im
Zusammenhang mit dem Alten Ziirichkrieg, Stettlers wertvolle Kom-
mentare zu Tschudis Chronicon Helveticum.*? Fiir das Stanser Ver-
kommnis sind die Nachforschungen von Walder grundlegend.** Der
Quellenfundus setzt sich zusammen aus den im «Quellenwerk zur
Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft» edierten Biind-
nisurkunden in ihren verschiedenen Ausfertigungen sowie erginzend
und insbesondere fiir die vom Quellenwerk nicht mehr erfasste Zeit
ab 1354 die «Sammlung der Eidgendssischen Abschiede» sowie an-
dere, im Literaturverzeichnis aufgefiihrte Quelleneditionen.*

40 Nach Hildbrand, S. 370.

1 Eine priifenswerte, wenn auch ideologisch aufgeladene Antwort auf die Frage, warum
der Bund Ziirichs mit Uri und Schwyz von 1291 dem Vergessen preisgegeben wurde,
liefert Schweizer, S. 50-51.

42 Nabholz, 1951; Largiader, 1936/1951; Meyer, 1972; Sieber, 1995/2001; Stettler,
1994/1998.

43 Walder, 1982/1994.

4 Als unergiebig haben sich die Ziircher Stadtbiicher erwiesen. Sie dokumentieren
zwar grosstenteils innere Angelegenheiten der Stadt Ziirich, enthalten aber vereinzelt
auch Schriften zu dusseren Geschiften wie die Klagen gegen Osterreich 1364 oder
die Unterhandlungen mit dem Grafen von Toggenburg 1432, jedoch keine Hinweise
auf die Diskussion bzw. Kommunikation des Ziircherbundes innerhalb des unter-
suchten Zeitraumes.
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3. Gebrauch und Interpretation des Ziircherbundes um 1351

Waurde der Bund schon bei Abschluss 1351 als spezieller Bund gewer-
tet, und, wenn ja, inwieweit dusserte sich dies im Bewusstsein der
Biindnispartner? Oder bedeutete der Bund fiir die beteiligten Akteu-
re zum Zeitpunkt der Besiegelung* der Urkunde bloss eine Eid-Ge-
nossenschaft unter vielen Eid-Genossenschaften?

Im traditionellen verfassungsrechtlichen Diskurs wird der Bund
meist im Vergleich zu vorangehenden beziehungsweise nachfolgen-
den eidgendssischen Biindnissen beurteilt, weniger im Vergleich zu
Biindnissen Ziirichs mit Partnern, die im heutigen Sinne nicht mehr
als Eidgenossen gelten. Dadurch erfahren einzelne Artikel eine Wert-
schitzung, welche unter Einbezug weiterer Biindnisse relativiert wer-
den muss, so beispielsweise der vielzitierte Hilfskreisartikel, welcher
im Kanon der heutigen Bundesbriefe als Novum im Ziircherbund
beurteilt wurde, jedoch ein damals geliufiges Element der Landfrie-
densbiinde - auch mit Ziircher Beteiligung — war, wie andere Quellen
beweisen.*® So detailliert die Ausformulierung des Hilfskreises auch
sein mochte, eine Neuerung in der Ziircher Biindnispolitik bedeutete
sie nicht. Im Rahmen des territorialen Konsolidierungsprozesses deu-
tet die Genauigkeit der Umschreibung des Hilfskreises bestentalls auf
eine unterschiedliche Rechtskultur zwischen Ziirich und den Wald-
stitten hin,¥” denn Hilfskreisbesimmungen liegen vor 1351 den Biind-
nissen mit Ziircher Beteiligung niher als denjenigen der Waldstitte.*®

% Gemiss Largiader, 1951, S. 42, war die damals einzige Form der Beglaubigung das
Siegel. Erst mit der Mediationsakte ging man tiber zur Unterschriftenbeglaubigung,
% Vgl. u. a. die grossen habsburgischen Landfrieden von 1319 (Urkundenbuch der Stadt
und Landschaft Ziirich (ZUB), Band 12, Nr. 3632) und 1333 (QW 1, 3, Nr. 19); der
Bund mit den Grafen von Rapperswil 1343 (Dokumente zur Geschichte Ziirichs im
14. Jahrhundert (DGZ), Nr. 19 g der zurchensch habsburgische Bundesbriefentwurf

1350 (QW 1, 3, Ni. 913)

¥ Vgl. dazu Stettler, 1994, S. 19*-20" Stettler weist darauf hin, dass Ziirich seine juristi-
schen Kenntnisse wesentlich aus Italien itbernommen hat, ganz im Gegensatz zu den
Inneren Orten der Eidgenossenschaft. In Italien war nach Hagen Keller pragmatische
Schriftlichkeit besonders friih verbreitet.

# Teils fehlen sie, wie beispielsweise im Luzernerbund von 1332 (QW 1, 2, Nr. 1638),
teils liegen sie in sehr begrenztem Rahmen vor wie beispielsweise beim Bund mit
Graf Eberhard von Kyburg von 1327 (QW 1,2, Nr. 1398. Vgl. auch Amtliche Sammlung
der iltern Eidgenossischen Abschiede (EA) 1, Beilage 16.
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Allerdings mag die Detailliertheit aber auch nur Ausdruck einer mo-
mentanen politischen Situation gewesen sein, welche ein solches Vor-
gehen begiinstigte. Hinzu kommt, dass alleine der gréssere Umfang
und die «prizisere» Formulierung des Ziircher Bundesbriefes nicht
ausreichen, um auf zunehmende Pragmatik im Schriftgebrauch und
damit verstirkten Rechtscharakter der Urkunde schliessen zu kén-
nen. Dass der itiberaus weitgedehnte Hilfskreis im Bund Ziirichs mit
Osterreich von 1356 auch grosse Teile des Hilfskreises des Bundes
mit den Waldstitten von 1351 umfasst, ist nur ein Hinweis darauf,
dass die Ausbildung eines Rechtsraumes mit einander ausschliessen-
den Biindnisbestimmungen und anerkannter Biindnisgrenzen zum
betreffenden Zeitpunkt anzuzweifeln ist.*

Ein weiterer Artikel, dessen moderne Auslegung fiir die Zeit um
1351 relativiert werden muss, ist die vielbeschworene Ewigkeitsklausel.
Letztere wertet unter anderen Meyer mit als einen der entscheiden-
den Faktoren bei der Bildung der Eidgenossenschaft im 14. Jahrhun-
dert, als ein Kennzeichen der eidgendssischen Biinde im Gegensatz
zu anderen Biindnissen: «Wenn der Zuger-, Glarner- und Ziircher-
bund die Ewigkeitsdauer erhielten, ist diese daher eindeutig auf die
drei Waldstitte und Luzern zuriick zu fithren.»® In den nachfolgen-
den Auseinandersetzungen hitten die Biindnispartner gerade kraft
dieser Klausel im Kamptf gegen Osterreich von der Eidgenossenschaft
profitiert.>! Dass Meyer in seiner Interpretation des Begriffs «Ewig-
keit», den er «aus der christlich-religiosen Gedankenwelt heraus»>?
ableitet, wohl irrt, zeigt das Schicksal des Bundesbriefes des 1343
ebenfalls auf «ewigy» geschlossenen Bundes Ziirichs mit den Grafen
von Habsburg-Laufenburg, den Herren zu Rapperswil. Dieser Bund
wurde 1356 durch die Riickgabe der Biindnisurkunden und die
gegenseitige Entlassung aus dem Eid formell wieder aufgeldst, nach-
dem die Grafen durch die Ereignisse der Ziircher Mordnacht ins

4 Vergleiche dazu die Hilfskreise von 1351 in QW 1, 3, Nr. 942, Art. 1, und 1356 in EA 1,
Nr. 106.

0 Meyer, 1972, S. 54-55. Vgl. auch Meyer, 1972, S. 54, Anm. 121: «Das Merkmal der
waldstittischen Biinde ist die Ewigkeitsklausel ohne irgendwelche Erneuerungs-
bestmmungen.»

51 Nach Meyer, 1972, 5..55.

52 Meyer, 1972, S. 55.

149



Lager der Gegner Ziirichs gewechselt hatten.>® Dass sich die Ewig-
keitsklausel bei weitem nicht auf die «eidgendssischen» Biindnisse
beschrinkte, ist aus zahlreichen spiteren Beispielen abzulesen. Aus-
serdem ist verschiedentlich darauf hingewiesen worden, dass der
Abschluss eines «ewigen» Bundes nicht mehr bedeutete, als dass
«seine Geltungsdauver nicht durch einen bestimmten Termin begrenzt
ist».>* Das Beispiel des «Rapperswilerbundes» bestitigt diese Erkennt-
nis und belegt damit, dass anstelle formaler Elemente das Augenmerk
auf den Gebrauch und die Erneuerung von Biindnissen zu richten ist.

Mit dem biindnistypischen, auf die Intitulatio folgenden Passus
«Wir [...] thun kunt allen, die disen brief sehent oder horent lesen,
[...]»>* tut sich die Frage nach der Zuhérerschaft der Biindnisverlesung
bezichungsweise dem Grad an Offentlichkeit des Biindnisses auf.
Wer ausser den fithrenden Gesandten der jeweiligen Orte und der
Ziircher Fithrungsschicht um Biirgermeister Rudolf Brun tatsichlich
dabei war, und wie sich Verhandlungen, Bundesbeschluss und Eid-
leistung abspielten, ist nicht iiberliefert. Dass die Eidleistung selber
nicht dokumentiert ist, kann moglicherweise damit erklirt werden,
dass der Eid an sich in der Wahrnehmung der Beteiligten schon eine
Art Rechtsakt symbolisierte und dementsprechend nicht erst noch
verschriftlicht zu werden brauchte, da er — eben als Eid - die Rolle
eines Dokumentes im Bereich der nicht verschriftlichten Kommuni-
kationskultur vertrat. Trotzdem fehlen die bei anderen Biindnissen
auftretenden Beibriefe oder sonstige Aufzeichnungen mit Bezug zum
politischen Prozess vor und nach Biindnisabschluss. Auch Sieber weist
darauf hin, dass die zeitgengssische Ziircher Stadtchronik kein Wort
dariiber verliert.>® Der Bundesbrief von 1351 bildet im engeren Sinne

>3 DGZ, Nr. 37. Immerhin lisst die Riickgabe der Urkunde auf einen Gebrauch des
Biindnisses und die Bedeutung der schriftbasierten Gedichtniskultur schliessen. Dass
die Urkunden tiberliefert sind, muss demnach m. E. als «Unfall» oder Unsorgfiltig-
keit bei der Vernichtung gewertet werden.

> Peyer, S. 181. So auch bei Nabholz, S. 69; Sieber, 2001, S. 42.

QW 1, 3, Nr. 942, Original Nidwalden.

% Sieber, 1995, S. 476. Vgl. auch Sieber, 2001, S. 42: «Die Beschwérung selber ist wenig
dokumentiert; dass sie noch gleichentags stattfand, da der Ausstellungstag auf einen
Sonntag fiel, bleibt Spekulation. [..| Stadtschreiber Johannes Binder [..] liess den
Biindnistext nicht einmal ins stidtische Kanzleibuch mit den Abschriften aller
wichtigen Urkunden eintragen.» Auch die Ziircher Stadtbiicher sagen nichts dazu
(vgl. oben, Anm. 44).
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kein «Uberlieferungsnest».” Wire er innerhalb der Ziircher Fiih-
rungsriege umstritten gewesen oder als politisch einschneidend wahr-
genommen worden, so miisste jedentfalls mehr Dokumentation zu er-
warten sein. Schliesst man den Uberlieferungszufall als erklirende
Variable aus, so liegt der Schluss nahe, dass der Bund aus damaliger
Ziircher Sicht wohl ein aus der momentanen Situation heraus logi-
scher Schritt war, dem man allerdings nicht das ihm spiter zugeteilte
Gewicht beimass.>®

Wenn also weder formelle Elemente wie Hilfskreisbestimmungen
und Ewigkeitsklausel noch der Bundesbeschluss selbst den Ziircher-
bund zu einer Wegmarke im Biindniswesen machen, so miissen, will
man schon 1351 Ansatzpunkte fiir seine spitere Bedeutung suchen,
Elemente gesichtet werden, welche dem Bund von Anfang an auch in
der Zukunft Aktualitit und Gebrauch zu garantieren versprechen.
Nicht zufillig beginnt Rappard seine Studie «Du renouvellement des
pactes confédéraux» mit dem Ziircherbund von 1351. Als fundamen-
tale Neuerung am Bundesbrief von 1351 erachtet er weder die Eides-
leistung noch die Erneuerungsklausel an sich, sondern die Kombina-
tion von Periodizitit und 6ffentlichem Charakter der Erneuerung
Offentlichkeit und periodische Neubeschworung werden in der vor-
letzten Klausel der Urkunde wie folgt definiert:

«Es ist och sunderlich berett, durch das disu buntnuss jungen und
alten und allen dien, so darzu gehort, jemer mer dester wissenlicher si,
das man je ze zehen jaren uff ingenden meijen, davor oder darnach, an
geverde [aufrichtig; hier wohl eher im Sinn von ungefihr], als es under
uns, dien vorgenanten stetten oder lendern, jeman an den andern vor-
dert, bi unsern eiden dise gelubt und buntnuss erluchten [erleuchten,
erkliren] und ernuwren [erneuern| suln mit worten, mit geschrift und
mit eiden und mit allen dingen, so denn notdurftig ist. Was och dann
mann oder knaben ze dien ziten ob sechtzehen jaren alt ist, die sulent
dann sweren, dis buntnuss och stet ze habenn eweklich mit allen stu-
ken, als an diesem brief geschriben stat, an all geverd.»®

57 Sablonier, miindlich im Seminar, 30. 10. 2001.

8 Vgl. dazu Blattmann, S. 340: «Den ‘Erstformulierern’ eines Sachverhalts ist kaum
jemals bewusst, was sie mit ihrer Niederschrift eigentlich initiieren.»

%9 Rappard, S. 12.

0 QW 1, 3, Nr. 942, Art. 16, Original Nidwalden.
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Wie wirkt nun diese Klausel der 6ffentlichen Erneuerung fort?
Zwar hat gemiss Bundesbrief der Bund auch weiterhin Giiltigkeit,
wenn die Erneuerung einmal versiumt oder verschoben werden sollte.
Tatsichlich ist als erste dokumentierte Neubeschworung erst diejeni-
ge vom 12. Dezember 1378 iiberliefert, und weitere Neubeschwd-
rungen finden nicht im starren Zehnjahresrhythmus statt, sondern
meist vor dem Hintergrund konkreter politischer Kontflikte, in denen
sich eine Erneuerung anbietet.®! Doch ist eine traditionsbildende Wir-
kung der nach 1378 intensivierten Neubeschworungen nicht abzu-
streiten, bedenkt man den Umstand, dass sich die Biindnisurkunde bis
1454 in unverinderter Form erhalten hat. Denn in der «plurimedia-
len» Inszenierung der Neubeschwérung des Ziircherbundes musste
den Stadtziircher Minnern von beispielsweise 1442 — sofern der alte
Bundesbriet von 1351 tiberhaupt noch vor der Beschwérung offent-
lich verlesen wurde - der hohe Prozentsatz «unwirksamer ,Fossilien’
im Text»®? auffallen. Dass sich der Bund trotz diverser Konflikte mit
unterschiedlichsten Allianzen ein Jahrhundert lang als unantastbar fiir
textliche Aktualisierungen erwies, aber dennoch stets angesichts aktu-
eller Situationen hervorgeholt und erneuert wurde, beweist unter
anderem seinen hohen Symbolcharakter, allerdings auch seine Flexi-
bilitit in der Auslegung - insbesondere im Bezug auf andere, ihm teils
zuwiderlaufende Biindnisse.

Der These Rappards, dass die Periodizitit der Erneuerung im Zu-
sammenspiel mit dem nétigen Mass an Offentlichkeit dem Ziircher-
bund seinen konstitutiven Charakter fiir spitere Biindnisse verlich
und damit eine neue Phase der Biindnistradition einliutete, kann je-
doch nur bedingt zugestimmt werden. Einerseits hat Rappard, wenn
er sagt, «En Suisse, j’ai cherché en vain un exemple d’une telle asser-
mentation dans les pactes antérieurs conclus soit par les cantons fores-

61 Liste der Erneuerungsdaten, nach Sieber, 2001, S. 43-44 (bis 1450) und S. 48 (ab
1450): 1378, 1389, 1393, 1398, 1405, 1408, 1417, 1430, 1442, 1450, 1461, 1471, 1482,
1487, 1492, 1502, 1507, 1520, 1526 (letztes Mal). Rappard, S. 30, hat nicht alle dieser
Daten in seiner Liste, dafiir u. a. 1428, 1435, 1497 und 1514. Die unterschiedlichen
Befunde sind moglicherweise darauf zuriickzufiihren, dass die Dokumentation der
umstrittenen Daten spirlich ist und aus den in den Eidgenéssischen Abschieden fest-
gehaltenen «Belegen» nicht vorbehaltlos auf die tatsichliche Abhaltung eines Schwor-
tages geschlossen werden darf.

62 Blattmann, S. 345.
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tiers, soit par Zurich méme»%, tibersehen, dass die periodische &ffent-
liche Erneuerung unter Einbezug aller Minner ab 16 Jahren bereits
Bestandteil des Bundes von Ziirich mit Rapperswil von 1343 gewesen
war, von wo dieser Passus auch iibernommen wurde fiir den Ziircher
Bund.%* Auch spitere Biindnisse mit vergleichbaren zyklischen 6f-
tentlichen Erneuerungsabsichten bauten nicht notwendigerweise eine
Erinnerungskultur wie diejenige des Ziircherbundes auf. Ausserdem
muss der Offentlichkeitscharakter, den die Bestimmung «alle Minner
ab 16 Jahren» suggeriert, zumindest auf die Stadtbewohner Ziirichs
eingeschrinkt werden.®> Ferner war die Eidesleistung insbesondere
unter Brun eine stindig und wiederholt verlangte Form der Loya-
lititsbezeugung, wenn nicht gar ein Akt des Gehorsams.* Sie bezog sich
daher nicht alleine auf die Beschwérung der Biindnisse mit den Eid-
genossen oder anderen Biindnispartnern, sondern ebenso sehr auch
auf innere Angelegenheiten der Stadt Ziirich, was die Bedeutung des
offentlichen Eides fiir dieses einzelne Biindnis relativiert. Oft lassen
sich (nicht nur) bei Brun «innere» und «iussere» Angelegenheiten auch
nicht voneinander trennen. Da unter anderem auch der «Rapperswi-
lerbund» unter Brun zustande kam, scheint Rappard dennoch in Kern
Recht zu haben: «Mais je ne crois pas dépasser les bornes de 'hypo-
these légitime et plausible en admettant que l'institution confédérale
qui fait I'objet de cette étude [das heisst die Neubeschwérung der
Biinde] doit son origine au désir de sécurité du bourgmestre zuricois.»®’

Die Antwort auf die Frage, ob der Bund von 1351 fiir seine Autoren
bereits etwas Aussergewohnliches darstellte, ergibt sich daher erst aus
der Intention des Biindnisses. Gegen wen war es gerichtet und mit
welcher Absicht? Richtet man zuerst den Blick auf die Biindnis-

63 Rappard, S. 13.

4 Vgl. DGZ, Nr. 19 (Rapperswilerbund). Einzig die Dreijahresfrist der Erneuerung
unterscheidet die Biindnisse. Vgl. auch Largiader, 1951, S. 43, der den Biindnistext des
Ziircherbundes mit fritheren vergleicht und zum Schluss kommt, dass in ihm wesent-
liche Teile aus dem Luzernerbund von 1332, dem Rapperswilerbund von 1343,
sowie dem Biindnisentwurf mit Osterreich von 1350 {ibernommen wurden.

6 Nach Sieber, 2001, S. 27, wurden 1351 pauschal alle in der Stadt Ansissigen zu Biirgern
erklirt. Inwieweit die Landbevélkerung in die Eidesleistungen einbezogen wurde,
ist nicht dokumentiert.

6 Largiader, 1936, S. 198-199; Largiader, 1951, S. 7; Nabholz, S. 33; Sieber, 2001, S. 24.

67 Rappard, S. 19.
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urkunde, so stellt man fest, dass diese sowohl Artikel enthilt, welche
die Bundmspartner zu Pflicht- und gegenseitiger Hilfeleistung gegen
Angriffe von aussen seitens eines nicht weiter benannten Feindes in-
nerhalb eines bestimmten Hilfskreises ermahnen,®® solche wie bei-
spielsweise die Klauseln zum Schieds- und Rechtsverfahren, welche
eindeutig auf die Beilegung innerer Streitigkeiten unter den Eidge-
nossen abzielen,®” und drittens solche, welche die Ziircher Ziinfteord-
nung’® und damit die Stellung Bruns innerhalb der Stadt zu schiitzen
beabsichtigen.”! Damit scheinen drei verschiedene Intentionen mit-
einander zu konkurrieren, und die Frage stellt sich, welche nun tat-
sichlich hinter dem Bund steckte oder ob es allenfalls gleichzeitig
mehrere Krisenherde gab, die mit dem Bund gelost werden sollten,
ohne dass dies eine Wahl zwischen dem Biindnispartner Osterreich
und den vier Waldstitten bedeutete, welche den Nicht-Biindnispart-
ner notwendigerweise zum Gegner gemacht hiitte. Meyer wertet den
Ziircherbund und das Biindnissystem der Jahre 1351, 1352 (Zuger-
bund, Glarnerbund) und 1353 (Bernerbund) dennoch als Entschei-
dung fiir die eidgenossische Losung und damit gegen Osterreich:
«Die Reichsstidte Ziirich und Bern hatten sich ihnen [den Waldstit-
ten| eng verbunden, um Riickhalt gegen Osterreich zu gewinnen.
Damit entstand aus der Abwehr von Osterreichs Herrschaft die enge
Schicksalsgemeinschaft der bedeutendsten Stidte des Mittellandes mit
den Lindern am Vierwaldstittersee, die erst die Eidgenossenschaft
begriindete.»”> Sowohl die Urkunde selbst als auch die Brunsche
Biindnispraxis geben aber ein anderes Bild vom Biindnis zur Zeit um
1351 ab: Wenn der Bund (ausschliesslich) ein Abwehrbiindnis gegen
Osterreich bedeutete, wiirden die im Vergleich zu vorhergehenden
Biindnissen geradezu kleinlich genauen Ausfiihrungen iiber die Bei-
legung von innereidgendssischen Konflikten und zur Sicherung der

% Die explizite Nennung eines Gegners zweier Vertragsparteien wie beim dreijihrigen
Bund Ziirichs mit der Grifin Elisabeth von Rapperswil 1291 (QW 1, 2, Nr. 1692:
«gegen den herzogen von Osterrich und allen ir helfern») ist die Ausnahme und ent-
spricht weitgehend nicht dem Charakter der zeitgenéssischen Landfriedensbiindnisse.

“Vgl. QW 1, 3, Nr. 942, Art. 4.

0 Vgl. zur Ziircher «Zunftverfassung» (Largiader, 1951, S. 7) Largiader, 1951, S. 4-8;
Nabholz, S. 31-47.

TVgl. QW 1, 3, Nr. 942, Art. 13.

72 Meyer, 1972, S. 265-266.
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Stellung des Ziircher Biirgermeisters wenig Sinn machen. Mit dem
Bund ist 1351 eine Abkehr von Osterreich weder eingeleitet noch
vollzogen. Wire dies die Absicht gewesen, hitte man wohl dem
Wort, das ja «offentlich» verlesen werden sollte, durch das Weglassen
der zahlreichen rechtlichen «Details» weit mehr Symbolkraft beige-
messen, wie dies etwa im viel kiirzeren Bundesbrief des Ziircherbun-
des mit den Waldstitten von 1291 der Fall ist.

Die Biindnispraxis Ziirichs zur Zeit Bruns stellt den Bund in einen
Rahmen, der Meyers Bild widerspricht. Zwar riicken die Ereignisse in
der Folge der Ziircher Mordnacht” und insbesondere nach dem Schei-
tern der Biindnisverhandlungen mit Osterreich 13507 voriibergehend
die Eidgenossen als Biindnispartner Ziirichs in den Vordergrund, doch
beweist die erneute Verbiindung mit Osterreich 1356, dass solche
Biindnisse trotz widersprechendem Wortlaut keine exklusiven Ver-
trige sind und deren Abschluss und Anwendung nicht rechtlichen
Biindnisgrundsitzen folgt, sondern momentanen politischen Bediirf-
nissen. Diese Flexibilitit spiegelt sich selbst im Wortlaut der Urkunde
in Form der Biindnisvorbehalte. )

Dass Brun selber 1359 in ein Dienstverhiltnis zur Herrschaft Oster-
reich trat und sich ihr gegeniiber - gegen Entlshnung - zur Frie-
denssicherung verpflichtete, belegt ein Dokument, das bis 1415 in
habsburgischen Archivbestinden autbewahrt wurde und so einer even-
tuellen Vernichtung nach Bruns Tode entging.” Es ist nur ein weiteres
Indiz dafiir, dass zur Mitte des 14. Jahrhunderts Phasen der Annihe-
rung an einen Biindnispartner auf Phasen der Entfremdung folgen
und die Biindnispolittk Bruns nicht der Logik einer einseitigen
Anniherung an die Eidgenossenschaft mit dem Beitritt als politischem
Ziel entspricht, wie dies ex post suggeriert wurde. Das sich abzeich-

7 Vgl. dazu Nabholz, S. 47-52; Peyer, S. 210-211.

7 Vgl. QW 1,3, Nr. 913. Der Biindnisentwurfist noch vorhanden, wurde also nicht ver-
nichtet. Auf die Frage nach dem Grund seines «Uberlebens» konnten keine Hinwei-
se gefunden werden. Ob die Uberlieferung dem Zufall zu verdanken ist oder nicht,
muss an dieser Stelle offen gelassen werden. Zu relativieren sind m. E. die von Segesser
im Urkundenregest gewihlten Worte «nie in Kraft getreten», geht man vom tatsiichli-
chen Gebrauch der Biindnisse und der Flexibilitit in der Auslegung aus.

75 Nach Sieber, 2001, S. 37-38. Das Auftauchen dieses Dokumentes «belastete» die Aus-
legung des Bundesbriefes als Beitritt durch die «nationale» Geschichtsschreibung,
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nende Konkurrenzverhiltnis zu den Eidgenossen (insbesondere zu
Schwyz) und interne Machtkimpfe um die Herrschaft innerhalb der
Stadt finden ebenso ihren Ausdruck im Biindnis wie der Konflikt mit
dem an der Ziircher Mordnacht beteiligten Zweig der sterreichi-
schen Herrschaft, den in Rapperswil residierenden Grafen von Habs-
burg-Laufenburg. Sowohl der historische Kontext als auch der Bun-
desbrief von 1351 selbst zeigen daher, dass die eindimensionale Intention
eines reinen anti-habsburgischen Abwehrbundes im Falle des Ziir-
cherbundes zur Mitte des 14. Jahrhunderts nicht zutrifft, sondern dass
der Bundesschluss eine Sammlung verschiedener Ziele, Ab- und
Riicksichten ist. Diese Vielschichtigkeit machte den Bund daher auch
so flexibel einsetz- und spiter deutbar, dass heute noch kein Konsens
besteht in der Frage, ob im Hinblick auf seine spitere Wirkung und
seinen «Gebrauch» das inhaltlich Besondere am Ziircher Bundesbrief
herauszuheben ist” oder ob nicht vielmehr der Bund zum Zeitpunkt
1351 bloss eine Eidgenossenschaft unter vielen war und seine spitere
Wirkung nicht auf textlichen Attributen, sondern einzig auf seiner
Uberlieferungsgeschichte und seiner Verwendung griindet. Aufgrund
der textlichen Feinheiten des Bundes auf eine sich ausbildende Bund—
nishierarchie zu schliessen, erscheint aus letzterer Perspektive als
Trugschluss, der ausser Acht lisst, dass dhnlich formulierte Biindnisse,
durch politische Ereignisse iiberholt, meist in Vergessenheit gerieten.
Eine letzte Moglichkeit, den Ziircherbund bereits zur Mitte des
14. Jahrhunderts als Wegmarke im Biindnissystem der Eidgenossen-
schaft zu werten, ergibt sich schliesslich aus der Frage, ob sich im Soge
des Bundesbriefes weiteres Schriftgut anlagert und sich daran
woméglich sogar ein weitergehender rechtlich-gesellschaftlich-kultur-
historischer Prozess der Verschriftlichung in Form einer Ausbreitung
«konzeptioneller Schriftlichkeit»”” ablesen lisst. Wie erwihnt stellt
der Ziircherbund im engeren Sinne, soweit die Uberlieferungs-

76 So u. a. Meyer, 1972, S. 62; Nabholz, S. 66; Largiader, 1951, S. 35: Hilfskreis als Beson-
derheit; Rappard, S. 12: periodische 6ffentliche Erneuerung als Besonderheit; Nab-
holz, S. 67: Tragweite der gegenseitigen Verpflichtungen als Besonderheit; Peyer,
S. 212: Schiedsgericht als fester Tagungsort als Besonderheit; Largiader, 1951, S. 39:
«Verfassungsgarantie» als Besonderheit. Asymmetrischer Bund, Ziirich dominant.

77 Osterreicher, S. 280.
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geschichte dariiber Aufschluss gibt, kein Uberlieferungsnest dar.
Wenn man den Wirkungszusammenhang des Bundes etwas weiter
steckt, so fillt auf, dass im Anschluss an den Ziircherbund eine Serie
von Biindnissen hervorgeht, welche sich inhaltlich eindeutig am Ziir-
cherbund anlehnen. Wihrend zwischen Ziirich und den Waldstitten
vor 1351 mit Ausnahme des Bundes von 1291 kaum Biindnisbezie-
hungen bestanden hatten,” folgte in den auf 1351 folgenden Jahren
eine Reihe vom Charakter her bilateraler” Biindnisse, an denen Ziirich
entweder direkt oder indirekt beteiligt war: direkt beim Glarner- und
Zugerbund 1352, indirekt aber auch beim Bernerbund 1353.8° Ohne
die inhaltlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser Biindnis-
se aufzulisten, lisst sich dennoch feststellen, dass der Ziircherbund
bereits zeitgendssisch in vielerlei Hinsicht als Vorlage fiir andere
Biindnisse gedient hat®! Der Zugerbund, in dem Meyer den Aus-
gangspunkt fiir die Entstehung der Eidgenossenschaft ortet, ist weit-
gehend eine Abschrift des Ziircherbundes, und auch der Glarner- und
Bernerbund weisen zahlreiche textliche Parallelen zum Ziircherbund
auf, die sie von fritheren Biindnissen unterscheiden, unter anderem
auch in der Linge der Biindnisurkunde. Allerdings kann die These
einer Verinderung der Schriftkultur hin zu einer zunehmenden Ver-
rechtlichung der Beziehungen unter den Eidgenossen nach Abschluss
des Ziircherbundes nicht vorbehaltlos erhirtet werden. Zwar deutet
beispielsweise die Festlegung von Prozeduren und Orten fiir Schieds-
gerichte (Einsiedeln beziehungsweise Kienholz) auf eine solche hin,
doch muss der «pragmatische» Charakter solcher Schriftstiicke und
Biindnisklauseln in Frage gestellt werden angesichts des Umstandes,
dass Brun 1356 mit Osterreich ein Biindnis schloss, welches dem
Bund mit den Eidgenossen inhaltlich weitgehend entsprach und
zudem auf der im Rahmen des Brandenburger Friedens von Ende

78 Vgl. dazu Schott, S. 14, sowie, fiir die Zeit 1325-1450, Sieber, 1995, S. 473.

79 Fasst man die Waldstitte als Einheit auf.

80 QW 1, 3, Nr. 989 (Glarnerbund); QW 1, 3, Nr. 995 (Zugerbund); QW 1, 3, Nr. 1037
(Bernerbund).

81 Meyer hat die Bundesbriefe im Detail inhaltlich verglichen und Gemeinsamkeiten
herausgearbeitet. Vgl. Meyer, 1972, S. 29-31 (Zuger-/Glamerbund), S. 119-122/
144 -145 (Berner-/Ziircherbund).
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1352 erwirkten «Abkehr» von den unmittelbar vorangegangenen eid-
genossischen Biindnisverpflichtungen aufbaute.?

Der Ziircherbund wurde, so lassen sich die Ergebnisse zusammen-
fassen, von den beteiligten Akteuren 1351 und in den darauf folgen-
den Jahren nicht als herausragender Bund wahrgenommen, der den
Beitritt Ziirichs zu einem bestehenden Organismus symbolisierte, son-
dern als ein Biindnis unter vielen, das je nach Situation als «Kopier-
vorlage» fiir weitere Biindnisse dienen konnte, wie es damals tiblich
war. Der Bundesbrief von 1351 war ja selbst eine Sammlung von Ele-
menten aus fritheren Biindnissen, die sich keineswegs nur auf das
Gebiet der heutigen Eidgenossenschaft beschrinkten. Nur wer den
Initianten des Biindnisses eine tiber die Losung einer momentanen
Krise hinausgehende Intention unterstellt, schitzt das Biindnis zum
Zeitpunkt seiner Ausstellung 1351 bereits als Wegmarke ein. Eine
weitergehende, dauerhaftere Intention der Verbiindung scheint sich
aber erst spiter, unter anderem im Rahmen der Liquidation des soge-
nannten Alten Ziirichkrieges, ausgebildet zu haben.

4. Gebrauch und Interc[l)retation des Ziircherbundes im Pro-
zess der Beilegung des Alten Ziirichkrieges (1436 -1450)

Inwieweit der Ziircherbund anlisslich der erstmaligen Neube-
schworung der eidgendssischen Biindnisse 1378 im Anschluss an den
sogenannten «Pfaffenbrief» von 1370 sowie 15 Jahre spiter bei der
Erneuerung der Biindnisse wenige Tage nach Abschluss des «Sempa-
cherbriefes» 1393 als Vorlage gedient hat und aufgerufen worden ist,
kann an dieser Stelle nicht niher untersucht werden. Beide Briefe gel-
ten als Meilensteine der Entfremdung Ziirichs von Osterreich und

82 EA 1, Nr. 106. Ferner EA 1, Nr. 112 (Verlingerung des Bundes 1359 sowie Gegenbrief
Bruns zur Indienstnahme durch Herzog Rudolf). Vgl. dazu Peyer, S. 215; Sieber,
1995, S. 476; Meyer, 1972, S. 136-139, weist darauf hin, dass die Biinde «formell»
nicht aufgeldst wurden durch Biindnisriickgabe oder andere Methoden, da dies ein
uniiberwindbarer Streitpunkt gewesen wire, jedoch implizit als «nicht bestehend»
erachtet wurden. Hierbei lisst sich ablesen, dass die Lésung des Konfliktes vordring-
licher gewesen zu sein schien als die Rechtsfindung.
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«einer engeren Anlehnung an die Innern Orte»,® miissen aber in
ithrer Bedeutung relativiert werden, weitet man die Perspektive auf
die Biindnispolitik Ziirichs im Alten Ziirichkrieg und die Auslegung
der Biindnisse im Rechtsfindungsprozess dieses Konflikts aus.34

Die einzelnen Phasen und Verhandlungsprozesse zeigen, dass es im

Alten Ziirichkrieg um mehr als bloss das Toggenburger Erbe ging,

Zusammengefasst lassen sich folgende Streitpunkte unterscheiden:#

— die Rechtmissigkeit der Schwyzer Herrschaft in Uznach im Rah-
men des Erbschaftsstreites zwischen Ziirich und Schwyz.

— die Anerkennung der Ziircher Gerichtsbarkeit und Landeshoheit
am Ziirichsee, welche entscheidend war fiir die Getreideversor-
gung nicht nur der Stadt selbst, sondern auch der Eidgenossen.

— die Klarstellung des Rechtsumfangs der eidgenéssischen Biinde.

— die Klarstellung des Verhiltnisses der eidgendssischen Orte zur Herr-
schaft Osterreich.

— die Klarstellung der Bedeutung von Reich und Kaiser fiir das eid-
gendssische Zusammenleben.

Im Verlaufe des Konfliktes zeichnet sich immer mehr ab, dass die

Kernfrage des Konfliktes weniger eine territoriale ist als vielmehr eine

grundsitzliche, nimlich der Streit um die Auslegung der Biindnisse.

Die unterschiedliche Auffassung der Biindnisverpflichtungen und

-rechte seitens Ziirichs und der vier Waldstitte zieht sich als roter

Faden durch den gesamten Konflikt und gewinnt insbesondere nach

dem Abschluss eines ewigen, periodisch zu erneuernden Biindnisses

mit ausgedehntem Hilfskreis zwischen Ziirich und dem Habsburger

Konig Friedrich III. am 17. Juni 1442 in Aachen®” noch zusitzlich an

Brisanz. Im selben Jahr hatte nimlich bereits eine Erneuerung der eid-

gendssischen Biinde stattgefunden, deren Vorrang vor anderen Biind-

8 Nabholz, S. 85. Vgl. auch Nabholz, S. 98.

84 Zur Darstellung des Alten Ziirichkrieges vgl. insbesondere Schaufelberger, S. 293-305.

85 Nach Stettler, 1994, S. 46*-56%, sowie Stettler, 1998, S. 35*-37*,

8 Vgl. dazu Stettler, 1994, S. 51. Das Problem ist, dass der Bund von 1351 keine Bestim-
mungen dazu enthilt. Die Frage, ob der Getreidekauf frei zuginglich ist oder nicht,
ist nicht geregelt.

87 Regesten des Kaiser Friedrichs IIL, Nr. 22. Auch fiir diesen Bund scheint u. a. der
Ziircherbund herbeigezogen worden zu sein. Die Erneuerungsklausel sieht die Neu-
beschwérung des Biindnisses wie im Falle des Ziircherbundes alle 10 Jahre auf
Anfang Mai durch alle Minner ab 16 Jahren 6ftentlich vor. Vgl. auch EA 2, Beilage 16.
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nissen im Rahmen des Kilchberger Friedens von 1440 die eidgenéssi-
schen Orte von Ziirich als verbriefte Bestitigung erzwangen. Der
Umstand, dass Biirgermeister und Stadtschreiber von Ziirich bei der
Biindniserneuerung von 1442 nicht anwesend waren, deutet letztlich
darauf hin, dass Ziirich die Biindnisse nach wie vor anders interpre-
tierte als die Linderorte und der Friede noch keineswegs gesichert
war. In der Tat wurde die Rechtmiissigkeit von Ziirichs Biindnis mit
der Herrschaft Osterreich zum Kernthema der sogenannten zweiten
Phase des Alten Ziirichkrieges zwischen 1442 und 1450, was sich zum
einen im Urteilsspruch des reichsstidtischen Obmanns Peter von
Argun aus Augsburg 1447 widerspiegelte,® zum andern aber auch in
den langwierigen Verhandlungen am Schiedsgericht von Einsiedeln,
welche im berithmten Urteilsspruch des Berner Schultheissen Hein-
rich von Bubenberg vom 13. Juli 1450 zugunsten der Eidgenossen
und gegen Ziirich miindeten.®® Auch auf diesen Schiedsspruch folgte
umgehend eine Erneuerung der eidgendssischen Biindnisse.

Als zunehmendes Argernis stellten sich bei der Emeuerung der eid-
gendssischen Biindnisse im Verlaufe des Ziirichkrieges gerade wegen
der Differenzen in der Auslegung dieser Biinde und der damit ver-
bundenen Biindnishierarchie die verbrieften Biindnisvorbehalte im
Luzerner-, Ziircher- und Zugerbund heraus. Insbesondere der 1332
im Luzernerbund erstmals eingebaute und im Ziircher- und Zuger-
bund tibernommene Vorbehalt Luzerns zugunsten der Herrschaft
Osterreich® wurde immer mehr zu einem Dorn im Auge der Ver-
fechter der eidgendssischen Sache, fiir Ziirich hingegen zum Recht-
fertigungsgrund seiner eigenen, lockereren und vielseitigeren Biind-
nispolitik. Aber auch Ziirichs Vorbehalte wurden auf beiden Seiten
unterschiedlich gewertet. Ausgeldst wurden diese Divergenzen in der

%8 EA 2, Beilage 25.

89EA 2, Beilage 27. Ferner spiegelt sich die Brisanz des ésterreichisch-ziircherischen
Biindnisses von 1442 fiir die Konfliktlésung im Umstand, dass es bereits am 8. April
1450 gelingt, sich im eidgendssisch-ziircherischen Streit in einer «Richtungy auf alle
Punkte zu einigen, eben mit Ausnahme des Biindnisses von 1442, das den Schiedsspruch
unausweichlich machen sollte (EA 2, Beilage 26).

PVgl. QW 1, 3, Nr. 942, Original Nidwalden, Art. 14: «Darzu haben wir, die obgenan-
ten von Lucern, vorbhebt und ussgelassen dien hochgebornen unsern herren dien
herzogen von Osterrich die rechtung und die dienst, die wir inen durch recht tun
sulen, und ir gerichtu in unser statt, als wir von alter guter gewonheit herkomen sin,
an all geverd.»
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Auslegung der eidgenéssischen Biinde in erster Linie durch den Zu-
sammenstoss zweier unterschiedlicher Rechtskulturen, welche in die-
sem Konflikt je fiir besimmte politische Zwecke instrumentalisiert
wurden.”! Wihrend Schwyz als Hauptgegner Ziirichs mit der her-
kémmlichen pragmatischen Anwendungspraxis der Biindnisse in
konkreten Konfliktfillen argumentierte und das Bewiltigungsinteres-
se dieser Konflikte in den Vordergrund stellte, vertrat Ziirich einen
formal-juristischen Standpunkt, der auf juristische Kenntnisse aus Ita-
lien und eine romisch-reichsrechtliche Auslegung der Biinde schlies-
sen liess: «In Ziirich rechnete man mit dem Konig des Romischen
Reichs als Quelle aller Herrschaftsrechte und betrachtete — historisch
richtig — die eidgendssischen Biinde als Landfriedensvertrige mit sub-
sididirem Charakter.»”2

Mit dem Verweis auf die verbrieften Biindnisvorbehalte lagen die
Ziircher Abgesandten in Einsiedeln juristisch gesehen im Recht, wa-
ren aber politisch isoliert, was die Rechtstindung so schwierig machte;
der Einsiedler Schiedsprozess zog sich daher von 1447 {iber drei Jahre
hinweg bis zum Urteil von 1450. Insbesondere die Hilfskreisverein-
barung im Biindnis mit Osterreich von 1442 wurde aufgrund ihrer
Ahnlichkeiten mit derjenigen des Ziircherbundes von 1351 von den
Eidgenossen als Angriff auf das eidgenossische Biindnissystem gedeu-
tet und instrumentalisiert. Das auszuhandelnde Ergebnis musste des-
halb zwangsliufig tiber territoriale Streitpunkte und Fragen der Kriegs-
entschidigungen hinausgehen und umstrittene Grundsatzfragen regeln,
welche das Wesen der Eidgenossenschaft insgesamt betrafen: die
Zustindigkeit des Schiedsgerichtes selbst sowie die Biindnisfreiheit
der Glieder gegen aussen. Aus Schwyzer Sicht war das bundesgemiisse
Gericht in Einsiedeln - als letzte Instanz - fiir alle Streitfragen unter
eidgendssischen Orten zustindig, aus Ziircher Perspektive nur fiir das,
was in den Biinden vertraglich festgelegt worden war, womit die
Biindnisfreiheit nach rémischem Reichsrecht weiterhin gegeben war.
Letztlich liess sich diese Kontroverse auf die Frage zuriickfiihren, ob
der Ziircherbund und die darauf folgenden eidgendssischen Biind-
nisse blosse Landfriedensvertrige waren, wie dies die Ziircher Vertreter

?1Vgl. oben, Anm. 47, sowie Stettler, 1994, S. 43*- 44",
92 Stettler, 1994, S. 52*-53*
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betonten, oder ob die Biinde, sofern sie 1351 noch Landfrieden gewe-
sen waren, nicht durch die Ereignisse rund um den Abschluss des
Pfaffenbriefes, die erstmalige Neubeschworung der eidgenéssischen
Biindnisse 1378, den Sempacherkrieg sowie den zeitgendssischen
Ziirichkrieg zunehmend den Charakter eines Netzwerkes von Abwehr-
biinden gegen Osterreich angenommen hatten, wie dies von Sch
zer Seite vertreten wurde.”® Dass aus dem Studium der alten Bundes—
briefe keine eindeutige Antwort auf die Frage nach dem Wesen der
Eidgenossenschaft und dem Rechtscharakter der Biinde gewonnen
werden konnte, belegt die wirkungs- und offensichtlich hiltlose Mah-
nung, mit der die Orte des Ziircherbundes, Luzern, Uri und Unter-
walden, sowie Zug und Bern die beiden Hauptkonfliktparteien
Schwyz und Ziirich aufforderten, die Bundesbriefe noch einmal
genau zu lesen und dann nicht mehr dagegen zu verstossen.?*

Weil alle Schlichtungsversuche versagten, musste ein Schiedsurteil
entscheiden und Ziirich erst einmal so weit unter Druck gebracht
werden, einen solchen Urteilsspruch zu akzeptieren. Wihrend das
Unterfangen, Ziirich ans Einsiedler Schiedsgericht zu mahnen, 1443
zusammen mit der Forderung nach der Auflssung des osterreichi-
schen Biindnisses noch erfolglos gewesen war, hatte sich die politische
Situation fiir Ziirich bis 1450 derart verschlechtert, dass kaum mehr an
eine Verweigerung zu denken war. Grundlage der Verhandlungen bil-
dete nicht der Ziircherbund, sondern der - inhaltlich gleiche - Zuger-
bund, weil dort die Biindnispartner — mit Ausnahme Berns, das eine
Vermittlerposition einnahm - erstmals zusammen erscheinen. Auf
letzteren, und nicht auf den Ziircherbund, beriefen sich die eidgends-
sischen Orte in ihrer Forderung nach getrennten Friedensverhand-
lungen mit Osterreich und Ziirich. Deshalb hatte Ziirich sich bereits
1447 ein Vidimus des Zugerbundes, das heisst eine besiegelte Ab-
schrift der Urkunde durch einen Aussenstehenden zur Bestitigung
der «Echtheit», anfertigen lassen.”®> Der Schiedsspruch von Heinrich

% Vgl. dazu in Stettler, 1998, S. 37* Anm. 73% die Ausziige aus den Schlussvoten der Ver-
treter Ziirichs und der Eidgenossen. Wo politisch opportun, wird der «Biindnismythos»
zitiert in den Verhandlungen.

% EA 2, Nr. 214-216.

% Zum Zweck des Vidimus vgl. QW 1, 3, Nr. 995, die Anm. von Segesser. Vgl. auch
Stettler, 1998, S. 15*-20"
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von Bubenberg wurde aufgrund der verinderten Situation 1450 auch
von Ziirich akzeptiert, konnte aber die bestehende Spannung zwi-
schen dem Anspruch auf Biindnisfreiheit gemiss Biindnisurkunden
und den darin enthaltenen Vorbehalten einerseits sowie der politi-
schen Realitit andererseits nicht beseitigen, zumal die Bundesbriefe ja
inhaltlich weiter in ihrer alten Form mit textlichen «Fossilien» offen-
sichtlich ohne Wirkung auf die Biindnispraxis weiter existierten. Zii-
rich verlor den Prozess, obwohl sich dessen Zugesetzte auf den
Wortlaut der Biindnisse des 14. Jahrhunderts beriefen. Deshalb bleibt
es Spekulation, ob der Umstand, dass der Bund von 1351 verschriftet
wurde und damit losgelst von Zeit und Ort 100 Jahre spiter in Ein-
siedeln wieder angerufen werden konnte, die Voraussetzung datiir
schuf, dass der Bund innerhalb einer zunehmend verschriftlichten
Kultur im Laufe der Zeit in der Interpretation derart an Gewicht ge-
wann. Hitten die Ziircher dank ihrer historisch gerechtfertigten Beru-
fung alter Biindnisklauseln die Schiedsverhandlungen gewonnen,
miisste der pragmatisch-rechtliche Wert der Bundesbriefe 1450 wohl
stirker gewichtet werden.

Dennoch zeugt eine im Anschluss an die Liquidation des Alten
Ziirichkrieges vorgenommene Geschichtskorrektur vom Vorhanden-
sein eines Vergangenheits- beziechungsweise Zukunftsbewusstseins,
welches die Schrift als Werkzeug zur Traditionsherstellung benutzte.
1454 wurde nimlich der Makel getilgt, welcher den eidgendssischen
Zugesetzten in den Schiedsverhandlungen aufgestossen war; die
Biindnisurkunden wurden dem neuen Selbstbild der Eidgenossen-
schaft angepasst. Zum ersten - und einzigen — Mal wurde der Ziir-
cherbund, wie auch der Luzerner- und Zugerbund, neu ausgefertigt,
unter Weglassung des 6sterreichischen Vorbehalts fiir Luzern. Damit
sollte fiir zukiinftige Konflikte verhindert werden, den Ziircher
Gesandten ein weiteres Mal die Moglichkeit anzubieten, der Behaup-
tung, die Biinde seien gegen die Herrschaft Osterreich geschlossen
worden, verbriefte Biindnisvorbehalte entgegenzuhalten.”® Die neuen
Urkunden wurden auf das urspriingliche Datum riickdatiert, so dass
man sie spiter fiir Originale des 14. Jahrhunderts hielt, umso mehr, als

% Vgl. dazu Tschudi, Band 12, S. 68: «[..] etlich tinser eidtgnossen in iinserm un irem
pund [d. h.im Ziircher- und Zugerbund] vorbehept der obgenanten iinser herrschafft
von Osterrich ire dienst recht und gerichte die si bi inen hat.»
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die urspriinglichen Dokumente grosstenteils vernichtet wurden. 1454
werden mit der Aktualisierung der Urkunden die Biindnistexte mit
den zeitgendssischen politischen Verhiltnissen in Ubereinstimmun
gebracht und damit gleichzeitig die Spuren der Habsburger Herrschafgt
in Luzern und Zug getilgt.

Im Zusammenhang mit der Schriftlichkeitsdebatte stellen sich in
erster Linie die Fragen,

— weshalb die Biindnisse trotz erwiesener «Beharrungstendenzen des
einmal Verschriftlichten»®” und trotz des «Konservatismus der Redak-
teure»”® iiberhaupt angepasst wurden,

- weshalb die iiberarbeiteten Biindnisse anschliessend riickdatiert
wurden,
~ und weshalb es dabei zu Vernichtung von Schriftgut kam.

NlCht zuletzt dank seiner Uberheferungsgeschlchte bietet der Ziir-

cherbund als Beispiel eines aktualisierten — in anderen Worten nach-

triglich gefilschten — Bundesbriefes Ansatzpunkte zur Klirung dieser

Fragen.

Urspriinglich waren fiinf Exemplare des Ziircherbundes vorhan-
den, die alle gleichlautend waren und die Siegel von Ziirich, Luzern,
Uri, Schwyz und Unterwalden trugen. Nach der Revision des Bundes
im Jahre 1454 galten die Exemplare von 1351 als obsolet, wenn nicht
gar gefihrlich fiir den Aufbau eines «exklusiven» Biindnisverbandes,
wie ihn die Sieger des Schiedsprozesses von 1447 bis 1450 aufzubauen
suchten. Gemiss Largiadeér war es «durchaus kein Verstoss gegen die
mittelalterlichen Kanzleigebriuche, wenn man ein solches [der Rechts-
wirklichkeit nicht mehr angepasstes| Stiick vernichtete; man konnte
es aber auch autbewahren, ordnete es jedoch auch in eine Rubrik mit
der Bezeichnung ‘unniitze Briefe’ ein, die sich in zahlreichen Archi-
ven findet.»® Wihrend beispielsweise das Schlussurteil des Einsiedler
Schiedsprozesses von Tschudi, der die schweizerische Geschichts-
schreibung nachhaltig geprigt hat,'® in seinem um 1570 entstande-

97 Blattmann, S. 342.

%8 Blattmann, S. 341.

9 Largiader, S. 43.

10 S0 u. a. das Bild von der Befreiung der Waldstitte von Osterreich. Vgl. Muralt, 1952,
S. 327: «TIschudi erzihlt am eindrucksvollsten die Geschichte der Befreiung der
Waldstitte und der Griindung des eidgendssischen Bundes [Singular!].»
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nen Bericht zur Entstehung der Eidgenossenschaft mit dem Vermerk
«gilt» in die Liste der seines Erachtens wegleitenden Dokumente auf-
genommen wurde, wurden die Originale des Ziircherbundes schon
1454 zur Vermchtung ausgesondert. Man entschied also gegen eine
Aufbewahrung des Bundesbriefes Jahre bevor ihn Tschudi iiberhaupt
als «unniitzen Brief» der Vergessenheit hitte preisgeben konnen. er
verdanken es wohl einem Uberlieferungszufall und der bislang unge-
klarten Nachlissigkeit der Unterwaldner Zugesetzten, dass es dem
Historiker Robert Durrer 1891 gelingen konnte, das Unterwaldner
Original im Landesarchiv von Stans zu sichten. Weitere, nicht aktuali-
sierte Abschriften im urspriinglichen Wortlaut liegen in der Urkun-
densammlung des Luzerner Stadtschreibers Nikolaus Schulmeister
von 1395 und in dem sogenannten «Roten Buch» des Ziircher Stadt-
schreibers Michael Graf - genannt Stebler — von 1428 vor, bliecben
jedoch bis zur Entdeckung des Unterwaldner Originals wenig beach-
tet, wie beispielsweise die Biindniserliuterungen von Ahs aus dem
Jahre 1891 aufzeigen.!"!

Den Wirkungen der Biindnisaktualisierung und der damit verbun-
denen Vernichtung von Schriftlichkeit einerseits sowie der unerwar-
teten Wiederentdeckung Jahrhunderte spiter andererseits auf die
Historiographie und das «kollektive Gedichtnis» kann im Rahmen
der vorliegenden Untersuchung nicht umfassend nachgegangen wer-
den. Es bleibt zu fragen, ob die Korrektur der Bundesbriefe bereits
1481 im sogenannten Stanser Verkommnis thren Ausdruck gefunden
hat'® oder ob es mehrerer Generationen bedurfte, um die Erinne-
rung an den Habsburger-Vorbehalt zu tilgen und die Versionen von
1454 als einzig giiltige Biindnisse im Bewusstsein zu verankern. Nach
Stettler, der die Chronistik rund um den Alten Ziirichkrieg ausgewer-
tet hat, scheint sich das neue Selbstverstindnis der Eidgenossenschatt
als Abwehrbiindnisverband gegen die Herrschaft Osterreich tatsich-
lich bereits mit Abschluss des Einsiedler Schiedsprozesses durchge-

101yo]. von Ah, S. 50-52. In der Sammlung der Eidgendssischen Abschiede hingegen:
die Version Steblers.
102 yol. dazu unten, Abschnitt 5.
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setzt zu haben.!® Die Schlussfolgerung, dass erstens die Anpassung
des Ziircherbundes 1454 seine Flexibilitit in der Auslegung fiir zu-
kiinftige Konflikte beschrinkte und zweitens mit der Vernichtung der
alten Urkunden als symbolischem Akt eine neue politische Tradition
begriindet wurde, erscheint unter diesem Gesichtspunkt wenig spek-
takular , jedoch zwingend. Erst mit der Wiederentdeckung der Origi-
nale wurde der Mythos eines eidgendssischen «Schutzverbandes» ge-
gen Osterreich seit Mitte des 14. Jahrhunderts entlarvt und eine
Diskussion um die Auslegung des Ziircherbundes von 1351 sowie der
eidgendssischen Biinde im Allgemeinen in Gang gebracht.

Fiir Ziirichs Verhiltnis zu den Eidgenossen waren die Ereignisse
rund um den Alten Ziirichkrieg weit folgenschwerer als diejenigen
rund um die Ziircher Mordnacht von 1351. Will man fiir Jubilien
nach einem «Beitrittsjahr» Ziirichs zur Eidgenossenschaft suchen, so
scheinen aus politischer Sicht 1450, aus verfassungsrechtlicher Sicht
1454 weit gerechtfertigter zu sein als 1351. Auch mit «nur» 552 Jahren
«Mitgliedschatt» kénnte sich Ziirich immer noch als eines der frithen
Bundesglieder feiern lassen und auf eine lange Tradition zuriick-
blicken. Diese Sichtweise hat sich, wie die Jubiliumsfeiern 2001
bewiesen, im kollektiven Bewusstsein — noch - nicht durchgesetzt.
Dies liegt nicht zuletzt auch daran, dass man seit dem 1. Mai 1851 des
Bundes wieder regelmissig gedenkt, sich aber zumindest bis 1891
nicht bewusst ist, dass die in den Archiven erhaltenen Bundesbriefe
erst von 1454 stammen. Dieser Irrtum riihrt von der Riickdatierung
der neu ausgefertigten Urkunden auf das Jahr der Originale, das
heisst 1351, her. Gepaart mit der Vernichtung der «Beweise» dieser
Aktualisierung - eben den Originalurkunden - gelang die Herstel-
lung einer Tradition, welche so nicht existiert hatte. Die Riickdatie-

103 Stettler, 1998, S. 71*: «Mit dem fiir die eidgendssische Partei erfolgreichen Ausgang
des Konflikts (Alter Ziirichkrieg) setzte sich auch das vom Schwyzer Landschreiber
Hans Friind in seiner Chronik des Alten Ziirichkrieges formulierte Selbstverstind-
nis — unteilbare «ewige» Eidgenossenschaft als Schutzverband gegen Habsburg-
Osterreich und die Griinderrolle der drei Waldstitte — von keinem der Bundesghe-
der mehr widersprochen durch. Bern brachte diesen Schritt hin zur «unité de
doctrine» darin zum Ausdruck, dass seine offizielle Chronistik, d. h. Bendicht
Tschachtlan um 1470 und Diebold Schilling zu Beginn der 1480er-Jahre, die Friindsche
Version vom Alten Ziirichkrieg und somit auch dessen Auffassungen iiber Ursprung
und Wesen der Eidgenossenschaft mehr oder weniger unverindert iibernahm.»

166



rung zeugt daher vom Vorhandensein einer zeitgendssischen schrift-
orientierten Memoria. Erinnerung beziehungsweise Tradition war
weiterhin parallel zur Ausbreitung der Schrift ein wesentlicher
Bestandteil der Legitimierung von Biindnissen. Der von Clanchy
postulierte «shift from memory to written record»!* auf einer «balan-
ce»'% suggeriert ein Entweder-Oder von nicht verschriftlichter Erin-
nerung und schriftlicher Dokumentation und schliesst die Koexistenz
beider Formen der Rechtfertigung von Anspriichen aus, was im vor-
liegenden Fall keineswegs zutrifft.

Dass die Vorbehalte anderer Biindnisse erst im Alten Ziirichkrieg
zu einem Streitpunkt zwischen Ziirich und den Waldstitten wurden,
obwohl sich Phasen der Anniherung Ziirichs an die Eidgenossen auch
nach 1351 — zum Beispiel im Sempacherkrieg 1385/86 — mit Phasen
der Entfremdung Ziirichs von den Inneren Orten - zum Beispiel
unter dem 1393 gestiirzten Biirgermeister Rudolf Schéno - regelmiis-
sig ablosten, legt den Schluss nahe, dass die 1454 vollzogene Anpas-
sung der Biindnisse eine zur Mitte des 15. Jahrhunderts zunehmende
Verrechtlichung der Biindnisbeziehungen widerspiegelt, durch wel-
che der Biindnisinhalt plétzlich an Bedeutung gewinnt, wihrend der
symbolische Charakter der Urkunde in den Hintergrund tritt. Den-
noch scheint diese Interpretation zumindest teilweise irrefithrend zu
sein, denn der Vergleich von Original und Abschrift wirft die Frage
auf, warum zwar die Vorbehalte, nicht aber andere textliche «Fossili-
en» wie die Schutzbestimmungen zugunsten der Stellung des Lingst
verstorbenen Ziircher Biirgermeisters Rudolf Brun aus den Neuaus-
fertigungen entfernt wurden. Auch wenn sich dank der Ausbreitung
der Schriftkultur das Rechtsempfinden zwischen 1351 und 1450 ver-
andert hat, ist die Neubeschworung der Biinde unter Aufrufung zeit-
lich tiberholter Garantien fiir den Ziircher Biirgermeister von 1351
Indiz dafiir, dass der symbolische Wert des Biindnisses auch nach 1450
nicht unterschitzt werden darf und die Rechtssprechung auch hun-
dert Jahre nach dem Bundesschluss von 1351 nicht zwingend prag-
matisch-schriftlich zu sein brauchte, zumindest nicht ausschliesslich.

104 Clanchy, S. 53.
195 Clanchy, S. 53.
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5. Elemente des Ziircherbundes im Stanser
Verkommnis (1481)?

Gibt es eine Wirkungsgeschichte des Ziircherbundes auf den Prozess
der Beilegung des Burgrechtsstreites von 1477 bis 14812 Welche Ele-
mente des Ziircherbundes wurden in den Verhandlungen zum Stan-
ser Verkommnis!% von 1481 aufgerufen, diskutiert und schliesslich ins
Verkommnis aufgenommen? Inwiefern wirkte sich die Anpassung
der Biindnisurkunde im Jahre 1454 auf die Verhandlungen und das im
Verkommnis zu Tage tretende Selbstbild der Eidgenossenschaft aus?
Und kommt es dabei ex- oder implizit zu einer erneuten Re-Semio-
tisierung des alten Ziircherbundes? Diesen Fragen soll abschliessend
nachgegangen werden, um in der Uberlieferungsgeschichte des Ziir-
cherbundes ein weiteres Puzzleteilchen zu erginzen.

Im «Burgrechtsstreit» von 1477 bis 1481 erlebte die Eidgenossenschaft
ihre erste grosse innere Krise seit dem Alten Ziirichkrieg. Wenngleich
diesem Konflikt die dussere Dimension des «Erbfeindes» Habsburg
fehlte, so war der Burgrechtsstreit doch ein Testfall fiir das neue Selbst-
verstindnis und die Akzeptanz der neu ausgefertigten und neu be-
schworenen Biindnisse. Vereinfacht gesagt stand zur Debatte, inwie-
weit «Partikularismus» und eigenmichtige Aktionen innerhalb des
Verbundes tolerierbar seien. Der von den Waldstitten ausgegangene
«Kolbenpanner- bezichungsweise Saubannerzug» gegen Genf gab den
eidgendssischen Stidten - unter der Initiative von Bern, dem an der
Aufnahme von Freiburg und Solothurn in einen Verbund besonders
gelegen war — den Anlass, 1477 unter Einschluss von Solothurn und
Freiburg ein ewiges Burgrecht inklusive Hilfsverpflichtungen abzu-

106 Verkommnuss-Brief: Uberkommnuss-Brief; Ubereinkunft, Abkommen (nach Idio-
tikon); nach Grimms Woérterbuch ist der Begriff «Verkommnis» schweizerischer

Herkunft.
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schliessen,!?” eine Art «Sonderbund»!%8, welcher von den Linderorten
wiederum von Anfang an als Angriff aufs Biindnissystem bekimpft
wurde.!”” Die drohende Gefahr kriegerischer Auseinandersetzungen
konnte erst mit dem auf Vermittlung von Niklaus von Fliie, genannt
Bruder Klaus,!'? gefundenen Kompromiss im Stanser Verkommnis
vom 22. Dezember 1481 abgewendet werden.!'! Gleichentags gingen
die acht bisherigen Bundesglieder ein ewiges Biindnis mit den Stidten
Solothurn und Freiburg ein, das in der Forschung als Aufnahme zwei-
er neuer Glieder in die Eidgenossenschaft interpretiert wird.!?

Vor dem Hintergrund des machtpolitischen Kriftemessens zwischen
Linderorten und Stidten begannen die Auseinandersetzungen vor-
dergriindig um das Burgrecht als Rechtsstreit zwischen Luzern und
den Lindern Uri, Schwyz und Unterwalden. Unter Berufung auf die
Bestimmung im Bundesbrief von 1332, dass keiner der Vertragspartner
ohne Wissen und Willen der anderen neue Biindnisvertrige einge-
hen diirfe, forderten die Linder von Luzern, vom Burgrecht wieder
zuriickzutreten.'3 Die Texte der alten Bundesbriefe mussten demzu-
folge dem Inhalt nach bekannt sein, zumindest in der Fassung von
1454.11% Thre Bestimmungen wurden kollektiv denn auch im Ver-

107 EA 2, Beilage 61. Vgl. dazu Walder, 1994, S. 133-146. Zur Begriffsbestimmung von
«Burg-» und «Landrecht» vgl. Christ, Kooperation, S. 571-573. Zur Prizisierung:
Beim Burgrecht handelt es sich nicht um einen multilateralen Vertrag, sondern um
eine Serie von zweiseitigen Briefen und inhaltsgleichen Gegenbriefen zwischen den
fiinf Stidten Bern, Ziirich, Luzern, Freiburg und Solothurn, welche je die Biirger der
anderen Stadt zu Mitbiirgern erklirten. Uber den gegenseitigen Schutz und «Schirm»
der Biirger geht das Burgrecht nicht hinaus, weshalb es im Zusammenhang mit dem
Ziircherbund unergiebig ist. Der Fokus gilt dem Stanser Verkommnis.

108 Schaufelberger, S. 327; Walder, 1994, S. 33.

109 Zur Darstellung des Burgrechtstreits vgl. Walder, 1982, S. 270274, sowie Walder, 1994,
S.13-51.

110 Zur Rolle von Bruder Klaus vgl. Walder, 1994, S. 53-74.

I1EA 3, Beilage 12. Vgl. mit Regest auch im «Quellenbuch zur Verfassungsgeschichte
(QVG)», S. 62-66, sowie die einzelnen Entwiirfe bei Walder, 1994, S. 147-176; EA 3,
Nr. 147 (Erneuerung 1482) und Nr. 296 (Erneuerung 1487).

12 EA 3, Beilage 13. Vgl. mit Regest auch QVG, S. 66-71.

113 Nach Walder, 1994, S. 36
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kommnis ausdriicklich bestitigt.!"> Der Ziircherbund, dessen Biind-
nisfreiheiten ausgedehnter waren als diejenigen des Luzernerbundes,
wurde, soweit dokumentiert, weder in den Verhandlungen noch im
Verkommnis selbst explizit angestrengt. Dies erstaunt nicht weiter,

ehorte Ziirich doch fiir einmal nicht zum Kern der Konfliktparteien

Luzern und Bern auf der einen, die Waldstitte auf der anderen Seite).
Explizit berufen wurden im Stanser Verkommnis hingegen der Pfat-
fenbrief von 1370 und der Sempacherbrief von 1393, der einem der
zahlreichen ziircherisch-eidgendssischen Konflikte entsprang.!® Letz-
terer wurde sogar verlesen, weil von innerértischer Seite wiederholt
der Vorschlag gemacht wurde, man mége doch einfach den Brief
erneuern und an die Zeitverhiltnisse anpassen, vorausgesetzt, die Stidte
verzichteten auf ihr Burgrecht. Der Sempacherbrief bildete in der Tat
dann auch die Grundlage fiir die Verhandlungen, und die wesent-
lichen Elemente des Briefes wurden schliesslich ins Stanser Verkomm-
nis aufgenommen.!!’

Aus der Problemlage heraus fillt es demzufolge schwer, direkte Be-
zugspunkte vom Stanser Verkommnis zum Ziircherbund von 1351
beziehungsweise 1454 zu identifizieren. Ausserdem kombinierte der
Ziircherbund erstens seinerseits Elemente vorangehender Biindnisse,'®
und zweitens wirkte er mit der Zunahme des Biindnissystems nur
mehr indirekt tiber nachfolgende Vertrige und Abkommen. Dennoch
konnen bestimmte Elemente des Stanser Verkommnisses, wenn auch
nicht ausschliesslich, auf den Ziircherbund zuriickgefiihrt werden. So

114 Welche Version der alten Bundesbriefe beigezogen wurde, liess sich nicht eruieren,
da ja ausser dem Habsburger-Vorbehalt auch keine inhaltlichen Differenzen beste-
hen. Auch 1481 ist der Ablauf der Verhandlungen noch schwach dokumentiert. Ent-
wicklungen lassen sich jedoch aus den verschiedenen Biindnisentwiirfen ableiten.
Uber den Ablauf der eidgendssischen Beschwérungen der Biinde weiss man nach
wie vor wenig. Sieber, 2001, S. 48, weist darauf hin, dass z. B. die Namen der Ziir-
cher Gesandten erst ab 1487 aus den sogenannten «Ratsmanualen» bekannt sind.

WSQVG, 8. 65, Art: 12,

16 QVG, S. 64-65, Art. 7-8.

17Vgl. die Gegeniiberstellung von Sempacherbrief und den sechs Entwiirfen zum
Stanser Verkommnis bei Walder, 1994, S. 168-175. Zur inhaltlichen «Vorbildfunktion»
des Sempacherbriefes fiir das Stanser Verkommnis vgl. Walder, 1982, S. 278-282.
Zur Analyse des Sempacherbriefes vgl. Stettler, 1985.

118 Vgl. dazu oben, Abschnitt 3.
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scheint sich beispielsweise, zumindest in der Anspruchshaltung, 1481
die offentliche periodische Erneuerung durch «alt und junng»'*® end-
giiltig durchgesetzt zu haben, nachdem seit 1378 die eidgendssischen
Biinde mehr oder weniger regelmissig erneuert und beschworen
wurden;!? «[...] und das daby zu ewiger gedachtnusse dieselben beid
brief [gernemt Pfatfen- und Sempacherbrief] und ouch dise frundtlich
ewige verkommnuss nu von hin, so dick wir unnser ewige punde swe-
rent, allenthalben unnder unns in allen ortten offennlich vor unnsern
gemeinden gelesen und geoffnet werden sollend.»'?!

Die Erneuerungsfrist wird im Verkommnis sogar noch von bisher
zehn auf fiinf Jahre herabgesetzt. Wie die Erneuerungsdaten zeigen,
fand die Erneuerung nach 1481 viel piinktlicher zu den bestimmten
Zeitpunkten statt als zuvor, da sie mehr an politische Ereignisse ge-
bunden waren. Ferner ist ausdriicklich festgehalten im Verkommnis,
dass die ewigen Biinde und eidgendssischen Vertrige in allen Orten
«mit geschwornen eyden ernuwret werden sollent».!?? Diese Intensi-
vierung der Biindniserneuerungen und Eidleistungen nach 1450 ist
bereits als «Anzeichen einer institutionellen Verfestigung im Rahmen
der Eidgenossenschaft»!? gedeutet worden.!?* Als Beitrag des Ziircher-
bundes zu dieser institutionellen Verfestigung wurde dabei in erster
Linie die ab 1351 einsetzende (teil-)6ffentliche periodische Erneue-
rung der Biinde hervorgehoben: Rappard hat seine Untersuchung der
Erneuerungen und Neubeschworungen der eidgendssischen Biinde

9QVG, S. 65, Art. 8.

120 Biindniserneuerungsdaten: vgl. oben, Anm. 61.

2IQVG,S. 65, Art. 8.

122QVG, S. 65, Art. 8. Nach Rappard, S. 39, wurde die Beschworung des Stanser Ver-
kommnisses 1487 wieder abgeschafft, um nicht jeweilige Vertreter der nicht gleich-
berechtigten Orte Freiburg und Solothurn zu briiskieren. Aus demselben Grund
sollte wohl der Biindnisvertrag mit Freiburg und Solothurn zwar verlesen, nicht
aber auch beschworen werden. Vgl. Walder, 1982, S. 291-292.

123 Sablonier, 1999, S. 24.

124 Sablonier, 1999, S. 24. Vgl. Sieber, 2001, S. 46, der 1481 als endgiiltige Institutionali-
sierung der Neubeschwérung sieht. Vgl. auch Rappard, S. 26-27, der sogar so weit -
m. E. zu weit - geht, diese Bestimmungen als «véritable codification» zu bezeichnen
und daher zu folgendem Schluss kommt: «Le Convenant de Stans est certainement
l'acte constitutionnel le plus important et le plus prestigieux de toute I'ancienne Con-
fédération. Puisque l'obligation du renouvellement par serment des pactes est
proclamée en de tels termes au cceur méme de cette charte illustre, il faut bien que
les contemporains y aient vu le ciment juridique de leur union.»
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beim Ziircherbund von 1351 angesetzt und eine Entwicklungslinie
der offentlich-zyklischen Beschworung von 1351 bis zum Stanser Ver-
kommnis - und dariiber hinaus - nachgezeichnet, in welcher das im
Verkommnis festgehaltene «Verlesen der Biinde in den Gemeinden»
die inhaltliche Prizisierung eines im Ziircherbund begriindeten Sach-
verhaltes darstellt.!?> Dem ist — mit den erwihnten Vorbehalten - zu-
zustimmen.

Die Frage nach dem Zusammenhang von Verschriftlichungs- und
Verrechtlichungsprozessen riickt die Bedeutung von Schiedsgerichten
ins Blickfeld. Eine Tradition der Schiedsgerichtsbarkeit vom im Ziir-
cherbund beschriebenen Einsiedler Schiedsgericht bis zu den Anliufen
zur Durchfiihrung eines Schiedsverfahrens im Rechtsstreit zwischen
Luzern und den drei inneren Orten abzuleiten, wire jedoch verfehlt.
Geht man davon aus, dass zeitgendssische Schiedsgerichte nicht pri-
mir der Rechtsfindung dienten, sondern vielmehr der Herstellung
eines Friedenszustandes,!?® dann ist es nicht erstaunlich, dass im Burg-
rechtsstreit 1481 - zuletzt unter Vermittlung eines Eremiten — eine

itliche Vereinbarung getroffen werden konnte.!”” Die rechtspre-
chende Bedeutung der Schiedsgerichte seit 1351 ist folglich zu relati-
vieren. Ebenfalls konstruiert erscheint ein Zusammenhang zwischen
den Garantien fiir die Brunsche Zunftordnung im Bund von 1351 und
den Schutzbestimmungen fiir bedrohte oder iiberfallene Orte!?® im
Stanser Verkommnis.!?? Zumindest deuten die vorhandenen Quellen
nicht darauf hin, dass in diesem Punkt ein Bezug gemacht wurde
unter den Verhandlungsteilnehmern der Stanser Tagsatzung. Insgesamt
bietet der Text des Stanser Verkommunisses in allen Entwiirfen wie
auch die Herstellungsbedingungen bezichungsweise die Konflikt-

125 Vel. Rappard, S. 137-138.

126 Nach Sablonier, 2000, S. 281.

127 Obwohl nach Walder, 1994, S. 200-202, erst der stindig drohende Rechtsfall die
giitliche Einigung erméglicht.

REONVG, S.63; Art. 2.

129 Den Zusammenhang sicht Largiader, 1951, S. 40: «Sie [die Zunftordnungsgarantie
aus dem Ziircherbund] hat in gewissem Sinne, aber mehr als allgemeine Gewihrlei-
stung der Regierungsgewalt der einzelnen Orte, auch im Stanser Verkommnis von
1481 ihre Parallele gefunden.» Auch Segesser, S. VI, sieht fiir die Einmischung in die
inneren Verhiltnisse der Bundesglieder Bezugspunkte in ilteren Biindnissen, insbe-
sondere dem Ziircherbund mit der Garantie von Bruns «Verfassungy.
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situation sowie das, was aus den Verhandlungen bekannt ist, kaum
Ankniipfungspunkte an den Ziircherbund. Die Konfliktlage unter-
scheidet sich zu stark, als dass der Bund iiberhaupt eingesetzt und
semiotisiert oder, wie 1450, re-semiotisiert zu werden brauchte. Falls
man von einer weiteren institutionellen Verfestigung sprechen will, so
passt die 1450/1454 geschaffene Auslegung gut ins Bild. Der Spiel-
raum fiir eigenmiichtige Aktionen wird unter anderem durch die
Intensivierung der Biindniserneuerungen weiter eingeschrinkt und
das Verkommnis als «eine Art Gesamtverpflichtung tiir die einzelorti-
schen, insbesondere die stidtischen Territorien»*? ausgelegt.

Besser als zum Stanser Verkommnis lassen sich Beziige zwischen
dem Ziircherbund und dem ebenfalls auf der Stanser Tagsatzung be-
schlossenen, ans Verkommnis gekniipften Bund der acht Orte mit
Freiburg und Solothurn herstellen. Die Verbriefung des letzteren stiitzt
sich ab dem vierten Biindnisentwurf auf die Besimmungen des alten
Zugerbundes von 1352 in der revidierten Fassung von 1454, wie
Walder dokumentiert hat.'*! Im Kanon der aus heutiger Sicht als «eid-
gendssische» geltenden Biinde fand dabei der Hilfskreis aus dem Ziir-
cherbund Aufnahme im Zugerbund, der im Wesentlichen eine Kopie
des Ziircherbundes war, danach aber erst wieder im Bund von 1481,
wo er so umschrieben wird, dass er eine Erweiterung des im Ziircher-
beziehungsweise Zugerbund definierten Hilfskreises nach Westen
iiber die Gebiete der neuen Bundesgenossen symbolisiert.

Dennoch bleibt abschliessend festzuhalten, dass der Burgrechtsstreit
und die Frage um die Integration von Solothurn und Freiburg fiir die
Uberlieferungsgeschichte des Ziircherbundes von 1351 weit weniger
Hinweise und Bezugspunkte liefern als der Alte Ziirichkrieg gut dreissig
Jahre frither, wo Zurlch im Mittelpunkt gestanden hatte. Das Selbst-
bild der neuen Eidgenossenschaft stand zwischen 1477 und 1481 weit
weniger zur Diskussion als wihrend des Konfliktes der 1440er Jahre,
wo Ziirich durch seine Anniherung an Osterreich den Wert des eid-
gendssischen Biindnissystems in Frage stellte. Die politische Autonomie
der Biindnispartner war eines der Kernanliegen von Brun gewesen,
eine Freiheit, welche im Rahmen des Saubannerzuges ein Jahrhundert

130 Schaufelberger, S. 335.
B1Vgl. zur Entwicklung der Biindnisentwiirfe Walder, 1994, S. 177--199. Zur Frage,
warum der Zuger- und nicht der Ziircherbund als Vorlage diente, vgl. oben, Anm. 95.
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spiter nun von ganz anderer Seite her genutzt wurde. Das Burgrecht
wurde von Seiten der Stidte allerdings als geeigneteres Instrument
zur gegenseitigen Kontrolle und als Gegenmassnahme zu allfilligen
weiteren innerdrtischen Beuteziigen erachtet als die Berufung auf die
alten Biinde. Die Suche nach Wirkungen der Biindnisaktualisierun-
gen von 1454 auf das Selbstbild der Eidgenossen und die Argumente
im Burgrechtsstreit 1477-1481 muss daher erfolglos bleiben.

6. Schlussfolgerungen

Die Biographie des Ziircherbundes liest sich wie eine, deren letztes
Kapitel — die Vernichtung - noch nicht geschrieben ist. Abgesehen
vom Intervall 1526-1798 wird der Bund auch heute wieder pe-
riodisch erneuert, wie dies (teil-)éffentlich im Rahmen der zahl-
reichen Begleitfestivititen beispielsweise zur «Beschwérung» von
2001 zum Ausdruck kam. Allerdings ist sich, so behaupte ich, kaum
jemand des Textes bewusst, was zum Riickschluss fiihrt, dass bei der
Kommunikation des Biindnisses und seiner offentlichen Erneue-
rung die Symbolik der Tradition und der dusseren, wiederentdeck-
ten Urkundenform selbst den Inhalt eindeutig in den Schatten stellt.
Die rechtlichen Bestimmungen sowie die Form sind unbestritten
schriftliche Fossilien, doch ist der Brief und das Wissen um die Exis-
tenz des Briefes fiir das kollektive Gedichtnis von enormer Trag-
weite. Heute mehr als 1351, 1450 oder 1481 entstehen im Sog des
Bundesbriefes neue Schriften, die sich mit thm befassen. Die vorlie-
gende Arbeit ist eine davon.

Der Umstand, dass eidgendssische Biinde oft auf ziircherisch-habs-
burgische Anniherungen und Biindnisschliessungen folgten und
umgekehrt, zeigt, dass der Ziircherbund bisweilen je nach pohnscher
Opportunitit flexibel eingesetzt werden konnte und nicht eine Ent-
scheidung zugunsten eines Biindnispartners bedeutete. Die Wechsel-
haftigkeit der Auslegungen von solchen Biindnissen und Landfrieden
in der zeitlichen Bewegung iiberstieg bei weitem diejenige moderner
Allianzen. So konnte gerade der Ziircherbund gegen innen den Land-
frieden mit den Eidgenossen sichern und gleichzeitig Druckmittel fiir
einen fiir Ziirich noch giinstigeren Bund mit Osterreich sein. Als
reichsfreie Stadt war Ziirich weder an einer zu festen Einbindung in
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die Eidgenossenschaft noch an einer Eingliederung in die dsterreichi-
sche Herrschaft interessiert. Der Ziircherbund bildete eines unter vie-
len Instrumenten der Politik Ziirichs zur Erreichung seiner eigenen
Interessen. Dies gilt fiir 1351 genau so wie fiir die Zeit des Alten Ziirich-
krieges. Erst mit Beendigung dieses Konfliktes wurde die Interpre-
tierbarkeit des Biindnisses kanalisiert. Daran hat sich im Burgrechts-
streit 1477-1481 nichts mehr geindert. Offen bleibt, inwiefern der
Bund spiter wieder semiotisiert wurde. Ob der Ziircher Biirgermei-
ster Hans Waldmann, der sich 1489, bevor er gestiirzt wird, vergeblich
auf die im Bund von 1351 verschriftlichte Brunsche Schutzgarantie
beruft, ein Einzelfall des Biindnisgebrauchs geblieben ist, muss wei-
tergechende Forschung kliren; ebenfalls, ob sich die Uberlieferungs-
geschichte des Ziircherbundes wesentlich von derjenigen anderer
erhaltener Biindnisse unterscheidet. Gezeigt werden konnte hingegen,
dass es der Gebrauch, die Emeuerung und die Aktualisierung bezie-
hungsweise Anpassung der Auslegung an den jeweiligen Kontext
waren, die den Ziircherbund im Biindnisnetzwerk institutionalisier-
ten, und nicht der Inhalt selbst, welcher bei den Erneuerungen nur
eine untergeordnete Rolle spielte. Nicht der rechtliche Gehalt der
Biindnisurkunde brachte den Bund in den Kanon der eidgendssi-
‘schen Bundesbriefe, sondern erst der Gebrauch und die - zeitgendssi-
sche wie moderne - Interpretation nach 1450. Hier liegt der Unter-
schied zum Schicksal von Biindnissen mit anderen «Eid-Genosseny,
die heute weitgehend vergessen sind. Durch Aktualisierung, Beschwo-
rung und Riickdatierung wurde dem Ziircherbund eine Tradition
geschaffen, welche beispielsweise dem Bund von 1291 mit Uri und
Schwyz dem Rapperswilerbund von 1343 und auch dem ziirche-
risch-Gsterreichischen Bund von 1356 verwehrt bleiben sollte.

Halten wir uns von nun an an die zehnjihrige Erneuerungsfrist, so
wird der nichste «Schwor- und Feiertagy 2011 fillig sein. Abzuwarten
ist, welche Elemente dann zumal berufen und beschworen werden
und ob sich auch dann noch im kollektiven Gedichtnis die Beitritts-
deutung erhalten haben wird oder ob die politischen Vorzeichen auf
Re-Semiotisierung stehen und Ziirich nach langer Biindnistradition
wieder einmal zusitzliche «Eid-Genossen» ausserhalb der Eidgenos-
senschaft suchen wird. Im Moment scheint die Auslegung des Bundes
konstant zu sein.
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8. Anhang

DER BUND ZURICHS VoM 1. MAI 1351

In Gottes Namen, Amen! Wir, der Burgermeister, die Rite und die
Burger gemeiniglich der Stadt Ziirich, der Schultheif3, der Rat und die
Burger gemeiniglich der Stadt zu Luzern, die Amminner, die Land-
leute gemeiniglich der Linder zu U, zu Schwyz und zu Unterwalden,
tun kund allen, die diesen Brief sehen oder lesen horen, daf wir mit

tem Rat und mit sinniglicher Vorbetrachtung, um guten Friedens
und Schirmung unseres Leibes und Gutes, unserer Stidte, unserer
Linder und Leute, um Nutz und Frommens willen insgemein des
Landes eines ewigen Biindnisses und Freundschaft iibereingekom-
men sind, zusammen gelobt und geschworen haben leibliche und
offentlich gelehrte Eide zu den Heiligen fiir uns und alle unsere Nach-
kommen, die hiezu ausdriicklich ewiglich verbunden und begriften
sein sollen, miteinander ein ewiges Biindnis zu haben und zu halten,
das auch nun und hernach unwandelbar, unverbriichlich und aller
Dinge unversehrt mit guten Treuen stit und fest ewiglich bleiben soll.

Und da aller verginglichen Dinge vergessen wird und der Lauf die-
ser Welt zergeht und in der Zeit der Jahre viele Dinge geindert wer-
den, daher so geben wir, die vorgenannten Stidte und Linder, einan-
der von dieser getreuen Gesellschaft und ewigem Biindnis ein
erkennbares Zeugnis mit Briefen und mit Schrift, also, daf} wir einan-
der getreulich beholfen und beraten sein sollen, soweit uns Leib oder
Gut langen mag, ohne alle Gefihrde, gegen alle die und wider alle die,
so uns an Leib oder an Gut, an Ehren, an Fretheiten, mit Gewalt oder
ohne Recht Unfug, Unlust, Angriffe, Krinkungen, irgend welchen
Verdruf} oder Schaden antiten, uns oder jemand, so in diesem Biind-
nis ist, nun oder hernach, inwendig den Zielen und den Kreisen, wie

hienach geschrieben steht.
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Das ist des ersten, da die Aare entspringt, das man nennt an Grims-
len, und die Aare ab fiir Hasli, fiir Bern hin und immer mehr abwirts
der Aare nach bis an die Stitte, da die Aare in den Rhein geht, und den
Rhein wieder hinauf bis an die Stitte, da die Thur in den Rhein geht,
und dieselbe Thur immer mehr hinauf bis an die Stitte, da die Thur
entspringt und von dem Ursprung und derselben Stitte die Richtung
durch Churwalchen hinauf bis an die Veste zu Ringgenberg und von
derselben Ringgenberg hiniiber jenseits dem Gotthard hin bis auf den
Platifer und von da hin bis auf den Déisel und von dem Déisel wieder
hintiber bis an den Grimsel, da die Aare entspringt.

Wire aber, dafl in diesen vorbenannten Zielen und Kreisen je-
mand, so in diesem Biindnis ist, in irgend einer Weise je ohne Recht
von jemand angegriffen oder geschidigt wiirde, an Leuten oder an
Gut, darum so mag und soll der Rat oder die Gemeinde der Stadt
oder des Landes, so dann geschidiget ist, um den Schaden sich
erkennen auf ihren Eid, und wessen sich dann derselbe Rat oder die
Gemeinde oder der Mehrteil der Stadt oder des Landes, so dann
geschidiget ist, auf den Eid erkennen, um Hilfe oder Angriff, um
irgend welche Sache, so dann notwendig ist, darum soll und mag der
Rat oder die Gemeinde derselben Stadt oder des Landes, so dann
geschidiget ist, die andern Stidte und Linder, so in dem Biindnisse
sind, mahnen.

Und gegen wen die Mahnung dann geschicht mit des Rates oder
der Gemeinde der Stadt oder des Landes gewissen Boten oder Briefen
an die Rite und Gemeinde der Stidte, die Amminner der Gemeinde
oder zu den Kirchen der vorgenannten drei Linder, ohne alle Gefihr-
de, wider den und wider die sollen ithnen die andern Stidte und Lin-
der, so dann gemahnt sind, bei den Eiden unverziiglich beholfen und
beraten sein mit ganzem Ernst und mit allen Sachen, wie die es
bediirftig sind, die sich dann um Hilfe erkannt und gemahnt haben,
ohne alle Gefihrde. Und soll unter uns den vorgenannten Stidten
und Lindern niemand gegen dem andern diesem Biindnis, dieser
Mahnung und der Hilfe keines Weges sich entziehen oder auswei-
chen, mit Worten noch mit Werken, kein Ding suchen noch betrei-
ben, wodurch die Hilfe, um die dannzumal gemahnt ist, zertrennt
oder gehindert werden méchte, ohne alle Gefihrde. Und soll auch
jede Stadt und jegliches Land dieselbe Hilfe in ihren eigenen Kosten
leisten ohne alle Gefihrde.
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Wire auch, dafy an uns oder an jemand, so in diesem Biindnis ist,
irgend ein jiher Schaden oder Angrift geschihe, da man jiher Hilfe
bediirftig wire, da sollen wir zu allen Seiten ungemahnt, unverziiglich
zufahren und schicken, wie das gericht und vergiitet werde, ohne
allen Verzug.

Wire aber, daf} die Sache so grof8 wire, dafl man eines Kriegszuges
oder einer Belagerung bediirftig wire, wenn dann deshalb irgend eine
Stadt oder Land unter uns von jemand, so in diesem Biindnis ist, mit
Boten oder mit Briefen ermahnt wird, darnach sollen wir unverziig-
lich zu Tagen kommen zu dem Gotteshaus der Abtei zu Einsiedeln
und da zu Rat werden, was uns dann allerniitzlichst diinke, also daf}
dem oder denen, so dann um Hilfe gemahnt haben, unverziiglich
geholfen werde, ohne alle Gefihrde.

Wire auch, dafy man jemand belagern wiirde, so soll die Stadt oder
das Land, so die Sache angeht und die dannzumal gemahnt haben, die
Kosten allein haben, so von Werken oder von Werkleuten von der
Belagerung wegen daraufgehen, ohne alle Gefihrde.

Wire auch, da} jemand, wer der wiire, irgend einen von denen, so
in diesem Biindnisse sind, angriffe oder schidigte ohne Recht, und
derselbe auflerhalb den vorgenannten Zielen und Kreisen gesessen
wire, wenn es dann sich tritft, dafl der oder die, so den Angriff und
den Schaden getan haben, in die Gewalt unserer der vorgenannten
Eidgenossen kommen, denselben oder die, alle ihre Helfer und Die-
ner, Leib und Gut soll man in Haft nehmen und angreifen und sie
dahin weisen, daf} sie denselben Schaden und Angriff ersetzen und
vergiiten, unverziiglich, ohne alle Gefihrde.

Wire auch, dafy wir die vorgenannten von Ziirich Streit oder
Mif3helligkeiten bekimen insgemein mit den vorgenannten unsern
Eidgenossen von Luzern, von Uri, von Schwyz und von Unterwalden
oder mit einem von ihnen besonders, was Gott lang abwende, darum
sollen wir zu Tagen kommen auch zu dem vorgenannten Gotteshaus
zu Einsiedeln, und soll die Stadt zu Luzern oder die Linder, sie alle
insgemein oder eines von ihnen besonders, so dann Streit mit uns de-
nen von Ziirich hat, zwei ehrbare Minner dazu setzen, und auch wir
zwei. Dieselben vier sollen dann schwéren zu den Heiligen, die Sache
und die Streitigkeiten unverziiglich zu erledigen in Minne oder nach
Recht, und wie es die Vier oder der Mehrteil unter thnen dann erledi-
gen, das sollen wir zu beiden Seiten stit halten, ohne alle Gefihrde.
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Wire aber, daf die Vier, so dazu ernannt werden, sich gleich teilten
und uneins wiirden, so sollen sie bei den Eiden, so sie geschworen
haben, innerhalb unserer Eidgenossenschaft einen gemeinen Mann
zu ithnen kiesen und nehmen, der sie in der Sache als Schiedsrichter
tauglich und unparteiisch diinkt, und welchen sie dazu kiesen, den
sollen die, in deren Stadt oder Land er gesessen ist, bitten und dazu
weisen, dafd er sich der Sache mit den Vieren annehme und mit sei-
nem Eid sich verpflichte, [den Streit] beizulegen, ohne alle Gefihrde.

Es soll auch kein Laie den andern, so in diesem Biindnis sind, um
eine Geldschuld vor geistliche Gerichte laden; sondern jedermann soll
von dem andern Recht nehmen an den Stitten und in dem Gericht,
da der Beklagte dann sef$haft ist und hingehort.

Und soll man auch dem da unverziiglich richten auf den Eid, ohne
alle Gefihrde.

Wire aber, daf} er da rechtlos gelassen wiirde und das offenbar wiire,
so mag er sein Recht wohl fiirbas suchen, wie er es dann bediirftig ist,
ohne alle Gefihrde.

Es soll auch niemand, so in diesem Biindnis ist, den andern verhaften,
noch [auf sein Gut] Beschlag legen, aufler den rechten Schuldner oder
Biirgen, so ihm darum gelobt hat, ohne alle Gefihrde.

Wir sind auch einhelliglich tibereingekommen, dafy keine Eidge-
nossen, so in diesem Biindnis sind, um irgend eine Sache fiir einander
Pfand sein sollen, ohne alle Gefihrde.

Wire auch, dafl jemand, so in diesem Biindnis ist, das Leben ver-
wirkte, so weit dafd er von seinen Gerichten darum verschrien wiirde,
wofern das dem andern Gericht verkiindet wird mit der Stadt oder
des Landes besiegelten Briefen, so soll man ihn auch da verschreien in
demselben Gericht, wie er auch dort verschrien ist, ohne alle Gefihrde.

Und wer ihn darnach wissentlich hauset oder hofet, [thm] zu essen
oder trinken gibt, der soll in derselben Schuld sein, also, daf} es ihm
doch nicht an den Leib gehen soll, ohne alle Gefihrde.

Auch haben wir insgemein uns selber vorbehalten und festgesetzt:
wo wir zusammen oder eines unserer Stidte und Linder im besondern
uns irgendwohin mit Herren oder mit Stidten weiter versorgen und
verbinden wollten, das mégen wir wohl tun, also dafd wir jedoch dies
Biindnis vor allen Biinden, die wir hienach annehmen wiirden, gegen
einander ewiglich stit und fest halten sollen mit allen Sachen, wie sie

in diesem Brief festgesetzt und verschrieben sind, ohne alle Gefihrde.
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Es ist auch ausdriicklich festgesetzt: wire, dafl jemand Herrn Rudolf
Brun, Ritter, der jetzt zu Ziirich Burgermeister ist, oder welcher
immer da Burgermeister wird, die Rite, die Ziinfte und die Burger
insgemein derselben Stadt krinken oder bekiimmern wollte an thren
Gerichten, an ihren Ziinften und an ihren Gesetzen, die sie gemacht
haben und in diesem Biindnis begriffen sind, wenn wir die vorge-
nannten von Luzern, von Uri, von Schwyz und von Unterwalden
darum ermahnt werden von einem Burgermeister allein oder von
einem Rat zu Ziirich, mit eines Burgermeisters oder des Rates zu
Ziirich besiegelten Briefen, so sollen wir ihnen unverziiglich auf den
Eid beholfen und beraten sein, daf} der Burgermeister, die Riite und
die Ziinfte bei ithrer Gewalt, bei ithren Gerichten und bei ihren Geset-
zen bleiben, wie sie es bisher in dies Biindnis gebracht haben, ohne
alle Gefihrde.

Wi, die vorgenannten von Ziirich, haben uns selber vorbehalten
und ausgenommen unserm Herrn dem Kénig und dem heiligen
Romischen Reiche die Leistungen, die wir ihnen tun sollen, wie wir
von alter guter Gewohnheit herkommen sind, ohne alle Gefihrde.

Dazu haben wir ausgenommen unsere Eidgenossen, die Biinde
und die Geliibde, so wir vor diesem Biindnis getan haben, ohne alle
Gefihrde.

Aber wir, die vorgenannten von Luzern, von Ur, von Schwyz und
von Unterwalden haben auch uns selber ausgenommen die Geliibde
und die Biindnisse, so wir vorher miteinander haben, die diesem
Biindnisse auch vorgehen sollen, ohne alle Gefihrde.

Dazu haben wir die obgenannten von Luzern vorbehalten und aus-
genommen den hochgeborenen unseren Herren, den Herzogen von
Osterreich, die Leistungen und die Dienste, die wir ihnen von Rechts
wegen tun sollen, und ihre Gerichte in unserer Stadt, wie wir von alter
guter Gewohnheit herkommen sind, ohne alle Gefihrde.

Wir die vorgenannten Landleute von Uri, von Schwyz und von
Unterwalden haben auch vorbehalten und ausgenommen unserm
durchlauchtigen Herren, dem Kénig, und dem heiligen Rémischen
Reiche die Leistungen, so wir ihm tun sollen, wie wir von alter guter
Gewohnheit herkommen sind, ohne alle Gefihrde.

Dabei soll man sonderlich wissen, dafd wir ausdriicklich festgesetzt
und ausbedungen haben, gegen alle die, so in diesem Biindnisse sind,
dafd eine jegliche Stadt, jegliches Land, jegliches Dorf jeglicher Hof, so
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jemand zugehort, der in diesem Biindnis ist, bei ihren Gerichten, bei
thren Freiheiten, bei thren Handfesten, bei ihren Rechten und bei
ihren guten Gewohnheiten ginzlich bleiben sollen, wie sie es bisher
gefiihrt und gebracht haben, also dafl niemand den andern daran
krinken noch siumen soll, ohne alle Gefihrde.

Es ist auch sonderlich festgesetzt, auf daf} dies Biindnis Jungen und
Alten und all denen, so dazu gehéren, immer mehr desto wissent-
licher sei, daf} man je zu zehn Jahren auf Anfang Mai, vorher oder
nachher, ohne Gefihrde, wie es unter uns den vorgenannten Stidten
oder Lindern jemand von dem andern fordert, bei unsern Eiden dies
Geliibde und Biindnis erleuchten und erneuern soll mit Worten, mit
Schrift und mit Eiden und mit allen Dingen, so denn notwendig ist.
Was auch dann, Minner oder Knaben, zu den Zeiten ob sechzehn
Jahren alt ist, die sollen dann schwéren, dies Biindnis auch stit zu hal-
ten, ewiglich mit allen Stiicken, wie in diesem Brief geschrieben steht,
ohne alle Gefihrde.

Wire aber, daf} die Erneuerung nicht also geschihe zu denselben
Zielen und es sich von irgend einer Sache wegen siumen oder verzie-
hen wiirde, soll das doch diesem Biindnis unschidlich sein, da es aus-
driicklich ewiglich, stit und fest bleiben soll, mit allen Stiicken, so vor-
geschrieben steht, ohne alle Gefihrde.

Wir haben auch einmiitiglich mit guter Vorbetrachtung uns selber
ausbedungen und vorbehalten: wenn wir zu unserm gemeinen Nut-
zen und Bediirfnis tiber irgend ein Ding einhellig miteinander, nun
oder hernach, je zu Rate wiirden, anders denn in diesem Biindnis jetzt
verschrieben und festgesetzt ist, es wire zu mindern oder zu mehren,
dafd wir dazu alle miteinander wohl Macht und Gewalt haben sollen,
wann wir dariiber alle, die in diesem Biindnisse dann sind, einhellig zu
Rat worden und iibereinkommen, was uns niitz und fiiglich diinkt,
ohne alle Gefihrde.

Und hieriiber zu einer offenen Urkunde, daf} dies Vorgeschriebene
Alles nun und hienach ewiglich, wahr und stit bleibe von uns und
allen unsern Nachkommen, darum so haben wir die vorgenannten
Stidte und Linder von Ziirich, von Luzern, von Uri, von Schwyz und
von Unterwalden unsere Siegel 6ttentlich gehingt an diesen Brief, der
gegeben ist zu Ziirich an St. Walpurgis Tag anfangs Mai, da man zihl-
te von Gottes Geburt dreizehnhundert und fiinfzig Jahre, darnach in
dem ersten Jahre.

186



	Zürichs Bund mit den vier Waldstätten vom 1. Mai 1351 : Landfrieden oder Beitrittsakt zur Eidgenossenschaft?

